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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

Key facts 

Staatsform Republik (Ceská Republika, CR) 

 

Fläche 78.866 km2 

 

Bevölkerung 10,516 Mio. 

 

Städte Prag (Hauptstadt), Brünn, Ostrava, Pilsen, Olmütz, Budweis, 
Liberec, Hradec Kralove, Pardubice, Zlin  

 

Klima gemäßigtes mitteleuropäisches Klima  

  

Währung Tschechische Krone (CZK) 

1 CZK = 0,03864 EUR  

1 EUR = 25,8381 CZK  
(Stand:22.10.2018)  

 

 

Historischer Überblick 

4. Jh.- Das Gebiet der heutigen Republik ist vom Stamm der Bojer besiedelt, dessen lateinischer 
Name – Boiohaemum – die Namensgebung für Böhmen ist. 
 
5. Jh. - In byzantinischen Quellen werden die Slawen erwähnt 
 
9. Jh. - Großmährisches Reich 
 
1306 - Ende der Premyslidendynastie 
 
1355 - Karl IV wird in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, er wählt Prag zu 
seiner Hauptstadt 
 
1479 – 1620 - Böhmischer Ständestaat unter den Jagiellonen und Habsburgern 
 
1620 – 1918 - Niederlage bei der Schlacht am Weissen Berg - Böhmen, Mähren und Schlesien 
bleiben unter der Herrschaft der Habsburger 
 
1918 - Nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn wird die unabhängige Tschechoslowakei 
ausgerufen. 1918 – 1938: Erste Republik. 
 
1939-45 - Unter militärischem Druck werden die tschechischen Gebiete als „Protektorat Böhmen 
und Mähren“ dem Deutschen Reich angegliedert.  
 
1945 - Wiederherstellung der alten Tschechoslowakei 
 
1948 - Vollständige Machtergreifung durch die Kommunisten, Umgestaltung des Landes nach 
sowjetischem Muster. Erster „Arbeiterpräsident“ wird Klement Gottwald. 
 
1968 - Alexander Dubcek wird Staatspräsident und will einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz 
einführen („Prager Frühling“). 21. August – Einmarsch der sowjetischen Truppen und des 
Warschauer Paktes – brutale Niederschlagung der Reformbestrebungen. 
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ab 1969 – Wiederherstellung der kommunistischen Ordnung („Normalisierung“) - die CSSR wird 
einer der konservativsten Mitgliedstaaten des Ostblocks. 
 
1977 - Entstehung der Bürgerrechtsbewegung „Charta 77“  
 
1989 - Das neu gegründete Bürgerforum (OF) wird zur tragenden Kraft der „Samtenen 
Revolution“. 17.11. – Die Polizei unterdrückt brutal eine Studenten-Demonstration, was eine 
Großdemonstration von bis 750.000 Menschen nach sich zieht. Die kommunistische Regierung hat 
die Menschen und die Medien nicht mehr unter Kontrolle – sie wird nach 40 Jahren Macht ohne 
Blutvergießen abgesetzt. Vaclav Havel, Sprecher des OF, wird zum Staatspräsidenten gewählt. 
Der „Dichterpräsident“ stand fast 13 Jahre an der Spitze Tschechiens bzw. der Ex-CSFR (bis 
2003).  
 
1990 - Umbenennung des Staates in Tschechische und Slowakische Föderative Republik 
(CSFR) 
 
1993 - Auflösung der Föderation und Entstehung der selbständigen Tschechischen Republik. 
 
1. Mai 2004 - Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union 
 

Bevölkerung  

Bei der letzten Volkszählung 2011 bildeten die Tschechen mit 64 % 
die größte Gruppe, gefolgt von den Mährern mit 5 % und den 
Slowaken mit 1,4 %, keine Angabe machten 26 %. Die Zahl der in 
Tschechien lebenden Ausländer beträgt ca. 5 %, unter diesen bilden 
die Ukrainer die größte Gruppe, gefolgt von Slowaken, Vietnamesen, 
Russen, Polen und Deutschen. Bei der VZ 2011 bezeichneten sich 
34 % der Einwohner Tschechiens als konfessionslos, 14 % bekennen 
sich zu einer Religionsgruppe, 7 % bezeichnen sich als gläubig ohne 
Religionszugehörigkeit und 45 % machten dazu keine Angabe. 
 

Landes- und Geschäftssprachen 

Amtssprache: Tschechisch. In Bereichen wird gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz und 
Finanzverwaltungsgesetz Slowakisch der tschechischen Sprache gleichgestellt.   
Englisch und Deutsch (Geschäftssprachen).  
 
Politisches System 

Die Tschechische Republik ist nach der Verfassung von 1993 eine parlamentarische Demokratie. 
Das Parlament besteht aus zwei Kammern: dem Abgeordnetenhaus mit 200 Abgeordneten und 
dem Senat mit 81 Mitgliedern, Chef der Regierung ist ein vom Parlament gewählter 
Premierminister. 

Bei der Parlamentswahl im Herbst 2017 ist die wirtschaftsliberale Partei ANO des Milliardärs 
Andrej Babiš mit knapp 30% stärkste Kraft geworden. Im Dezember wurde Andrej Babiš von 
Präsident Miloš Zeman mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Regierung musste sich 
innerhalb von 30 Tagen einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Diese war zuerst 
für den 10. Januar geplant, zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl, wurde aber bis nach der 
Wahl verschoben. Der von Präsident Miloš Zeman mit der Regierungsbildung beauftragte 
Babiš hatte es zuvor nicht geschafft, eine Koalition zu bilden, da er eine Zusammenarbeit mit 
der rechtspopulistischen SPD und den Kommunisten ausschloss und alle übrigen Parteien 
ihrerseits nicht in eine Koalition mit Babiš als Premier gehen wollten. Zeman vereidigte das 
Kabinett am 13. Dezember, obwohl keine parlamentarische Mehrheit, die die 
Minderheitsregierung stützen würde, garantiert war. Er sicherte Babiš seine Unterstützung bei 
den Verhandlungen zu.  

„Wussten Sie,… 

dass durch die lange 
gemeinsame Geschichte 
die tschechische Sprache 
relativ viele deutsche 
Lehnwörter enthält – etwa 
knedlík von „Knödel“, 
šunka von „Schin-ken“, 
švagr von „Schwager“, 
oder (umgangssprachlich) 
flaška von „Flasche“, kšeft 

von „Geschäft“? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_Tschechien_2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://de.wikipedia.org/wiki/Svoboda_a_p%C5%99%C3%ADm%C3%A1_demokracie
https://de.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
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Bei der Vertrauensabstimmung am 16. Januar 2018 wurde die Regierung Babiš nicht bestätigt. 
Daraufhin reichte Babiš den Rücktritt der Regierung ein. Staatspräsident Miloš Zeman nahm 
diesen an, beauftragte Babiš aber zugleich mit der Führung von Gesprächen zur Bildung einer 
neuen Regierung.  

Mitgliedschaften in internationalen Organisationen 

EU (Europäische Union, seit 1. Mai 2004), OECD, IMF, UNO und Sonderorganisationen, Weltbank, 
EBRD, WTO, Europarat, OSZE, BIZ, NATO. 
 
Internationale Verkehrsabkommen 

COTIF (Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr), CMR (Übereinkommen über 
den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr), Haager Regeln (Internationales 
Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über Konnossemente), Hamburger 
Regeln (UN-Übereinkommen über die Güterbeförderung zur See), Warschauer Abkommen 
(Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr), IATA (International Air Transport Association). 
 
Abkommen mit Deutschland 

 Investitionsförderungs- und –Schutzabkommen 
 Doppelbesteuerungsabkommen 
 Abkommen über die Soziale Sicherheit 
 
Die Abkommen mit der ehemaligen CSSR bzw. CSFR wurden unverändert bzw. mit geringfügigen 
Modifikationen von der CR übernommen.  
 

WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 

Kurze Charakteristik 

Die ehemalige Tschechoslowakei hat eine lange Industrietradition. Die Wirtschaft, die fast vier 
Jahrzehnte lang zentral geplant und gelenkt wurde, wurde seit der Wende im November 1989 auf 
marktwirtschaftliche Grundlagen gestellt und hat seither eine tiefgreifende Veränderung zu einem 
Land mit moderner Wirtschaftsstruktur durchgemacht. Das starke Engagement von ausländischen 
Investoren in den vergangenen Jahren spielte eine wichtige Rolle im Reformprozess, in der 
Strukturänderung und der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. In einem 
bemerkenswert raschen Aufholprozess wurde Tschechien als Industriestandort ausgebaut sowie in 
mittleren und höheren Technologiebranchen positioniert. Gleichzeitig konnte die Qualität der 
Exporte von billigen Massenprodukten auf höherwertige Hightech-Waren gesteigert werden. Der 
EU-Beitritt im Jahre 2004 hat für das Land weitere Wachstumsimpulse gebracht und den 
wirtschaftlichen Aufholprozess beschleunigt. Tschechien verfügt heute über eine gesunde 
Wirtschaftsstruktur mit einer starken exportorientierten Industriebasis. Mit einem Anteil der 
verarbeitenden Industrie von mittlerweile 27% am BIP gehört man zur Spitzen unter allen EU-
Ländern. Dabei dominiert die Automobilindustrie und mit ihr verbundene Branchen wie die 
Kunststoffindustrie, Elektronik, Metallverarbeitung und der Maschinenbau. Auch mehrere 
einschlägige Expertenanalysen belegen, dass es Tschechien im wirtschaftlichen Aufholprozess 
geschafft hat und die Wirtschaft grundsätzlich in guter Kondition ist.  
 
Wirtschaftslage und Perspektiven 

Die Wirtschaftsdaten sind so gut wie seit langem nicht. Für viele Sektoren war 2017 ein Jahr der 
Rekorde. Mit einem Wirtschaftswachstum 2017 von 4,5% gehört Tschechien zu den 
leistungsstärksten Ländern Europas. Der Antrieb der Hochkonjunktur hat dabei eine breite und 
stabile Basis – den Privatkonsum der Haushalte, die vollen Auftragsbücher in der Industrie, die 
Investitionsaktivitäten der Firmen, die Auslandsnachfrage und die wachsenden Touristenströme. 
Die verarbeitende Industrie boomt, allen voran die konkurrenzlos starke Kfz und Kfz-Teile-Industrie 
mit einem Anteil von rund 20% an der industriellen Wertschöpfung und rund 18% an den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierung_Andrej_Babi%C5%A1_II
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Gesamtexporten. Die Automobilindustrie hat ihre Rekordproduktion von 2016 erneut gebrochen: 
Die Inlandsproduktion an Pkw stieg 2017 um 5% auf 1,4 Millionen Fahrzeuge. Produziert wird in 
drei Automobilwerken (Škoda Auto - Anteil an Produktion: 61%, Hyundai (Anteil: 25%) und TPCA 
(Anteil: 14%). Für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gibt es genug Arbeitsplätze und sie 
freut sich über steigende Einkommen. Die gute Konjunktur in den einzelnen Wirtschaftssektoren 
beeinflusst sich gegenseitig positiv. Es herrscht großes Vertrauen bei Verbrauchern und Firmen in 
die Wirtschaft – laut einer aktuellen Umfrage ist es so groß wie seit 10 Jahren nicht mehr. Nichts 
spricht also derzeit dagegen, dass die gute Wirtschaftsentwicklung auch in den kommen Jahren 
anhält. Für 2018 wird ein BIP-Wachstum von 3,5% und für 2019 von 3% prognostiziert. 
 
Makroökonomische Daten 

  2017 2018 2018 

BIP pro Kopf Euro 18.100 19.900* 20.900* 

BIP Mrd. Euro 191,5 / / 

Wachstumsrate BIP, real % 4,3 3,0* 2,9* 

Inflationsrate % 2,4 2,1* 1,8* 

Arbeitslosenquote % 2,9 2,4* 2,4* 

Quelle: GTAI- Wirtschaftsdaten kompakt; * Schätzungen; Stand: Mai 2018)  

 
Bedeutende Wirtschaftssektoren 

Die Industrie basiert insbesondere auf der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen (z.B. Holz, 
Kohle, Koks, Briketts, mineralische Rohstoffe), auf dem Maschinenbau sowie der chemischen und 
metallurgischen Produktion. Auch die Nahrungsmittel-, Schuh-, Textil-, Bekleidungs-, Keramik- und 
Glasindustrie nehmen eine wichtige Position ein. Im Verlauf der wirtschaftlichen Transformation im 
vergangenen Jahrzehnt kam es allerdings zu einer Abschwächung einiger traditioneller 
Industriezweige und zur Entwicklung einer Reihe neuer Bereiche. Eine schrittweise Reduktion 
erlebten vor allem die Förderung von Rohstoffen, die Eisen- und Stahlindustrie sowie auch die 
Schuh-, Textil-, Bekleidungs- und Glasindustrie. Zu den wettbewerbsfähigen und exportstarken 
Industriebranchen gehören jetzt - vor allem dank der massiven Auslandsinvestitionen - die 
Fahrzeugproduktion (insbesondere Pkw), die Fahrzeugteileproduktion, die Maschinenproduktion, 
sowie die Kunststoff- und Elektroindustrie.  

 
Im Dienstleistungssektor waren nach 1990 eine dynamische Entwicklung des Fremdenverkehrs - 
insbesondere des Städtetourismus (Prag) – und das Entstehen von kleinen 
Dienstleistungsbetrieben charakteristisch. Wichtige ausländische Investitionen gingen vor allem in 
den Finanzsektor, die Informations- und Telekommunikationstechnologie und den Handel. In den 
letzten Jahren wächst die Branche durch die Errichtung von immer mehr Technologie-, 
Entwicklungs- und Dienstleistungszentren. 
 
Investitionen (allgemeine, öffentliche etc.) 

Der Schwerpunkt der öffentlichen Investitionen liegt im Bereich der Infrastruktur, insbesondere im 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und im Umweltsektor.   

 
Tschechien gehört zu den Ländern Mittel- und Osteuropas mit dem höchsten Zufluss an 
Auslandsinvestitionen – pro Einwohner liegt Tschechien europaweit auf einem der ersten Plätze. 
Die Einführung staatlicher Investitionsanreize im Jahr 1998 setzte Impulse für einen regen Zufluss 
direkter Auslandsinvestitionen. Zur Unterstützung ausländischer Investoren wurde vom Ministerium 
für Industrie und Handel die Agentur Czechinvest gegründet. Um das Interesse der 
Auslandsinvestoren weiterhin hoch zu halten, wurde begonnen, nicht nur Investoren in der 
verarbeitenden Industrie, sondern auch Investoren in den Bereichen IKT, Forschung und 
Entwicklung zu fördern.     
 
Die Auslandsinvestoren trugen wesentlich zum Wandel der tschechischen Industrie bei und 
brachten zugleich die Entwicklung einer wissensbasierenden Wirtschaft in Bewegung. Die Struktur 
der jüngeren Investitionsvorhaben zeigt, dass Tschechien sich von einem ehemaligen 
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Lohnfertigungsland zu einem modernen Industriestandort entwickelt hat: Anspruchsvolle Projekte 
in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Shared Services nehmen zu. Sowohl neue 
Investoren als auch Unternehmen, die früher nur ihre Produktion angesiedelt haben, verlagern jetzt 
auch Entwicklungstätigkeiten mit hoher Wertschöpfung, wie z.B. Technologie- oder Business-
Support-Zentren, nach Tschechien. Während früher die Investoren vorwiegend in die Produktion 
investierten, gibt es heute eine stark wachsende Zahl an Investoren aus dem Bereich der 
Informationstechnologie sowie F & E.  

 
Tschechien ist und bleibt für deutsche Firmen das führende Investitionszielland in Zentral-, Ost- 
und Südosteuropa - die räumliche Nähe, günstige Lohnkosten, qualifizierte Arbeitskräfte, eine gut 
entwickelte Infrastruktur sowie die stabile politische und wirtschaftliche Lage haben Tschechien 
von Anfang an für ausländische Firmen zu einem interessanten Investitionsstandort gemacht. 

 
Arbeitsmarkt (Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, etc.) 

Die gute Konjunktur spiegelt sich auch im Arbeitsmarkt wider: Die Arbeitslosenrate nach der 
internationalen ILO-Definition (Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Personen im 
erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren) lag Ende 2017 bei 2,4% - der niedrigste Wert in 
der EU und weit unter dem EU-Durchschnitt. Einen historischen Rekord gab es Ende 2017 auch 
bei der Beschäftigungsquote – sie lag bei 74,3%. Zahlreiche Arbeitsplätze sind bereits schwer bzw. 
kaum zu besetzen, Unternehmen müssen zum Teil bereits Aufträge ablehnen, da sie diese nicht 
mehr abwickeln können.  
 
Der Schulbesuch ist obligatorisch im Alter von sechs bis 15 (Grundschule und erste 
Sekundarstufe). Nach neun Jahren können Schüler in drei verschiedenen Arten der zweiten 
Sekundarstufe fortfahren: Berufsschule, Realschule oder Gymnasium. Bachelorstudiengänge (drei- 
bis vierjährige Programme) werden von Hochschulen und Universitäten angeboten, wobei an den 
letzteren auch Magister- und Doktorprogramme absolviert werden können. 
 
Besonders attraktiv an der tschechischen Wirtschaft sind die qualifizierten und gut ausgebildeten 
Fachkräfte. Der OECD nach gehört Tschechien zu den Ländern mit dem größten Anteil an 
Studierenden der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Die Zahl der Studierenden hat sich von 118 
000 im Jahr 1990 auf rund 311 000 im Jahr 2017 erhöht, und zwar nicht nur in Folge der 
Änderungen im Bildungssystem, sondern auch in Folge der Vergrößerung der Bevölkerungsgruppe 
im Alter von 18 bis 26 Jahren, die für ausländische Investoren ein viel versprechendes Potential 
darstellt. 
 
Arbeitskosten, Lohnniveau 

Aufgrund des Fehlens von Branchenkollektivverträgen können die Löhne und Gehälter in 
Tschechien – auch innerhalb einzelner Branchen und Berufe – sehr unterschiedlich sein. 
Grundsätzlich zahlen Firmen in Prag um rund 20% höhere Löhne als in der Provinz und Firmen mit 
ausländischer Kapitalbeteiligung meist besser. Der Durchschnittslohn liegt derzeit bei umgerechnet 
rund 1.150 Euro brutto pro Monat. Vom tschechischen Statistischen Zentralamt und dem 
Arbeitsministerium werden regelmäßig landesweite und regionale Lohnerhebungen für einzelne 
Berufe und Positionen durchgeführt.  
 
Die Entlohnung wird im jeweiligen Arbeits- oder firmeninternen Kollektivvertrag vereinbart, es ist 
allerdings der gesetzlich festgelegte Minimallohn von derzeit CZK 12.200/Monat (ca. 480 Euro) zu 
berücksichtigen.  
 
AUSSENHANDEL 

Alle Informationen über den tschechischen Außenhandel finden Sie unter GTAI – Wirtschaftsdaten 

kompakt. 

 

 

http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222060_159030_wirtschaftsdaten-kompakt---tschechien.pdf?v=4
http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222060_159030_wirtschaftsdaten-kompakt---tschechien.pdf?v=4
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INFORMATIONEN ZUR GESCHÄFTSABWICKLUNG UND MARKTBEARBEITUNG 

 
Wirtschaftspolitik 

Tschechien verfolgt eine Politik der freien Marktwirtschaft eingebettet im EU-Rahmen.  
 
Empfohlene Vertriebswege 

Neben der direkten Marktbearbeitung durch Mitarbeiter des ausländischen Unternehmens besteht 
die Möglichkeit, entweder die Vertretung einer tschechischen Firma zu übertragen oder eine 
eigene Niederlassung (durch Neugründung oder Firmenübernahme) in Tschechien zu gründen. 
Seit dem EU-Beitritt Tschechiens und dem damit verbundenen Wegfall der Zollabfertigung im EU-
Binnenhandel ist der Direktverkauf an Endabnehmer wesentlich erleichtert und seine Bedeutung 
erhöht worden. Eine Vertretungsvergabe an eine Handelsvertretung ist vor allem für exportwillige 
Firmen geeignet, die aus verschiedenen Gründen keine eigene Tochterfirma oder 
Zweigniederlassung in Tschechien errichten, aber den tschechischen Markt durch eine(n) 
„Mann/Frau vor Ort“ erschließen wollen. In Tschechien ist allerdings die Handelsvertreterszene 
noch wenig strukturiert, es gibt bislang keine Vereinigung von Handelsvertretern, die ein 
branchenmäßig gegliedertes Mitgliederverzeichnis führt und dadurch in der Lage wäre, eine 
kompetente Vermittlerrolle zu spielen. Selbst eine Liste von aktiven Handelsvertretern steht nicht 
zur Verfügung. Die Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter in Tschechien gestaltet sich daher 
nicht so einfach; eine Standardmethode oder gar einen „Königsweg“ gibt es nicht. Bei 
wartungsintensiven Produkten hängt der Markterfolg ganz wesentlich vom Aufbau einer eigenen 
Serviceorganisation in Tschechien ab. 
 
Die Marktbearbeitung sollte nach erfolgter Übersendung eines Einführungsschreibens samt 
Prospektmaterial (grundsätzlich auch in deutscher oder englischer Sprache möglich, ein 
Anschreiben in tschechischer Sprache bringt aber oft mehr Erfolg) in Form von wiederholten 
Besuchen bei potentiellen Abnehmern erfolgen, um so einen guten persönlichen Kontakt 
herzustellen. Auf diese Weise können wertvolle Informationen über Produktion, Konkurrenz- und 
Bedarfsstruktur eingeholt werden. Dem Besuch von bzw. der Teilnahme an tschechischen Messen 
kommt nach wie vor eine besondere Bedeutung zu.  
 
Werbung und E-Business 

Als Werbemedien für deutsche Produkte kommen in erster Linie Fachzeitschriften und 
Tageszeitungen in Frage. Werbung in Massenmedien kann direkt oder über eine Werbeagentur 
platziert werden. E-Business gewinnt auch in Tschechien immer mehr an Bedeutung. Laut einer 
Untersuchung kaufen derzeit rund die Hälfte der tschechischen Bevölkerung im Alter von 16 – 74 
Jahren wenigstens einmal pro Jahr bei Internethändlern ein – im Jahre 2004 waren es lediglich 
5%. 
 
Wichtigste Zeitungen 

Tageszeitungen: Hospodářské noviny, Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Blesk, diverse 
Regionalzeitungen. 
Wirtschaftszeitungen: Hospodářské noviny (Tageszeitung), Ekonom, EURO, Profit, E15. 
 
Wichtigste Messen 

Obwohl durch die neuen Medien die Bedeutung von Messen gegenüber früheren Zeiten 
zurückgegangen ist, ist die Teilnahme an internationalen Fachmessen und -ausstellungen als 
Aussteller oder zumindest Besucher für eine erfolgreiche Marktbearbeitung weiterhin zu 
empfehlen. Für tschechische Fachleute stellen Messen im eigenen Land eine gute und preiswerte 
Möglichkeit dar, persönliche Kontakte zu ausländischen Firmen herzustellen und deren Produkte 
kennen zu lernen. Für den ausländischen Exporteur bietet die Messe Gelegenheit, sich sowohl 
über das Konkurrenzangebot zu informieren, als auch mit tschechischen Unternehmen persönlich 
in Kontakt zu treten.  
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Das Brünner Messegelände hat sich als zentraler Messeplatz für Ost-West-Geschäfte entwickelt. 
Bis auf wenige Ausnahmen konzentrieren sich dort alle internationalen Messen, die in Tschechien 
stattfinden. Die Messen werden von der Messe Brünn (Veletrhy Brno, a. s, www.bvv.cz/de/ ), einer 
Tochtergesellschaft der Messe Düsseldorf, organisiert. Prag hat sich als internationale Messestadt 
bis heute nicht durchsetzen können, daran hat auch der Bau des neuen Messegeländes in Prag 
Letňany nur wenig geändert.  
 
Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de. 
 
Normen 

In der EU gilt das Prinzip des freien Warenverkehrs, das bedeutet, dass Erzeugnisse (für die es 
keine harmonisierten EU-Regeln gibt), die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr 
gebracht wurden, auch in allen anderen EU-Staaten verkauft werden dürfen – und zwar ohne die 
unterschiedlichen einzelstaatlichen Regelungen erfüllen zu müssen. 

 
Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung besagt, dass in allen Bereichen, die nicht Gegenstand 
einer Harmonisierungsmaßnahme auf Gemeinschaftsebene sind, jeder Mitgliedsstaat verpflichtet 
ist, Produkte in seinem Hoheitsgebiet zu akzeptieren, die legal in einem anderen Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft hergestellt und in den Verkehr gebracht wurden. Der Bestimmungsmitgliedstaat 
kann von dieser Regel nur unter genau festgelegten Bedingungen abweichen, wenn zwingende 
Erfordernisse des Allgemeininteresses wie Gesundheit, Verbraucherschutz oder Schutz der 
Umwelt bestehen.  
 
Auskünfte über Normen erteilt das Amt für Normung und Messung "Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkusebnictví", Biskupský dvůr, 1148/5, 110 00 Praha1, T 221 802 
111, unmz@unmz.mz, podatelna@unmz.cz, www.unmz.cz (Homepage auch in englischer 
Sprache). Zu den Aufgaben dieses Amtes gehört u.a. die Harmonisierung der tschechischen 
technischen Normen und Standards mit den diesbezüglichen EU-Richtlinien.  
 
Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken Transaktions-
kosten und fördern die Zusammenarbeit. Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige 
Institution in Deutschland und vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen 
Normungsorganisationen. Rund um die zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der 
Regel über den Beuth Verlag, eine Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung 
und zu Normungsverfahren, zu den Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, 
Lehrgänge, Seminare, Beratung und Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Tel: +49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: 
info@din.de , Internet: www.din.de 
 
Liefer-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 

Das Bürgerliche Gesetzbuch ermöglicht, dass ein Teil des Vertragsinhalts durch einen Hinweis auf 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) bestimmt wird, wenn diese vom Verwender dem 
Angebot beifügt werden oder beiden Parteien bekannt sind. Abweichende Bestimmungen im 
Vertrag haben Vorrang vor den AGB.  
 
Der wohl wichtigste Regelungsinhalt ist jedoch der Komplex des Risikoüberganges, folglich  
welche Vertragspartei zu welchem Zeitpunkt das Risiko des zufälligen Verlustes, der zufälligen 
Beschädigung oder einer sonstigen Verschlechterung der Ware zu tragen hat. Die Wahl des 
richtigen Incoterms® hängt u.a. von der Wahl des Transportmittels, der Zahlungskondition, dem 
optimalen Risikomanagement und dem tatsächlichen Umfeld eines Geschäftes ab. Verwenden Sie 
niemals EXW, wenn der Käufer nicht in der Lage ist, zu verladen oder die Lieferung steuerfrei in 
ein Drittland erfolgen soll, sehen als Verkäufer von FOB ab, wenn hinter dem Vertrag ein Akkreditiv 
steht und verwenden Sie DDP höchstens im b2c Bereich. CPT gibt dem Verkäufer ein hohes Maß 
an Kontrolle über den Transport, bedeutet aber auch hohes Risiko für den Käufer, welches jedoch 
durch entsprechende Transportversicherungen abgefangen werden kann. 

http://www.bvv.cz/de/
http://www.bayern-international.de/
http://www.auma.de/
mailto:unmz@unmz.mz
mailto:podatelna@unmz.cz
http://www.unmz.cz/
mailto:info@din.de
http://www.din.de/
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Bank- und Finanzwesen 

In Tschechien gibt es über 30 Banken & Zweigstellen ausländischer Banken, die Hausbanken 
befinden sich fast alle in ausländischer Hand, die Bankenaufsicht erfolgt durch die Nationalbank 
(CNB), der Bankensektor ist in einer guten Position und solide. Marktführer: CSOB, Ceská 
Sporitelna, Komercni Banka, Unicredit ( rund 70% Marktanteil). Informationen zum Bank- und 
Finanzmarkt: www.cnb.cz.  
 
Geschäftsbanken  

ČESKOSLOVENSKA OBCHODNÍ BANKA A.S. (ČSOB) 
Firmensitz: Radlická 333/150, CZ-150 57 Praha 5, T +420-224111111 
info@csob.cz, www.csob.cz  
(Eigentümerin ist die belgische KBC Bank, die Adressen der einzelnen Filialen in ganz Tschechien 
sind auf der Homepage zu finden) 

 
KOMERČNÍ BANKA A.S.  
Firmensitz: Na přikopě 33, CZ-110 03 Praha 1, T +420-955559550, 955551551, 800521521, 
mojebanka@kb.cz, www.kb.cz  
(Eigentümerin ist die französische Société Générale, die Adressen der einzelnen Filialen sind auf 
der Homepage zu finden)  
 
Zahlungskonditionen 

Die Zahlungsbedingungen können zwischen den Partnern grundsätzlich frei vereinbart werden, 
wobei alle international üblichen Formen möglich sind. Neben Vorauskasse ist auch die 
Geschäftsabwicklung auf Akkreditivbasis empfehlenswert; auch eine Vereinbarung Kasse gegen 
Dokumente ist bei kleineren Geschäften möglich. Bei größeren Geschäften werden in der Regel 
kurz- bis langfristige Lieferantenkredite verlangt. Bei der Einräumung von Zahlungszielen sollte auf 
einer unwiderruflichen Bankgarantie bestanden werden. 
 
Bonitätsauskünfte 

Die Einholung von Auskünften über die Bonität eines Neukunden ist empfehlenswert. 
Tschechische Banken erteilen Bonitätsauskünfte über tschechische Unternehmen an deutschen 
Banken auf Gegenseitigkeitsbasis.  
 
Auskunfteien, über die verlässliche Bonitätsauskünfte eingeholt werden können, sind 
beispielsweise: 

 
Coface Czech,  Nam. I.P. Pavlova 5, CZ-120 00 Praha 2,  
T +420/246 085 411, F +420/246 058 429, info-cz@coface.com, http://www.coface.cz/   
 
Creditreform sro, Na Harfe 337/3, CZ-190 00 Praha 9,  
T + 420/226 070 811, F 226 070 826, info@crefo.cz, www.crefo.cz 

 
Forderungseintreibung 

Bei Zahlungsverzögerungen sollte man aufgrund der langen Prozessdauer vor den tschechischen 
Gerichten einen Vergleich oder Teilzahlungen anstreben. Bei erfolgloser Intervention sollte ein 
tschechisches Inkassobüro oder - was aber nur bei größeren Summen sinnvoll ist - ein 
tschechischer Rechtsanwalt mit der Forderungseintreibung betraut werden. Gerne kann die 
http://tschechien.ahk.de für eine Intervention eingeschaltet werden. 
 
Preiserstellung 

Zahlungen im Warenverkehr mit Tschechien können in jeder frei konvertierbaren Währung 
erfolgen. 

 

http://www.cnb.cz/
mailto:info@csob.cz
http://www.csob.cz/
mailto:mojebanka@kb.cz
http://www.kb.cz/
mailto:info-cz@coface.com
http://www.coface.cz/
mailto:info@crefo.cz
http://www.dtihk.cz/
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Verkehr, Transport, Logistik 

Die Tschechische Republik verfügt über eines der meist entwickelten Verkehrsnetze in Mittel- und 
Osteuropa. Durch ihre geografische Lage im Herzen Europas bildet sie eine Drehscheibe des 
Transitverkehrs. Das extensive Netz der Verkehrswege dient nicht nur dem Land selbst, sondern 
verbindet auch die Nachbarländer und weitere Staaten Europas miteinander. Die Bedeutung der 
Tschechischen Republik als Transitland ist mit dem Eintritt der Tschechischen Republik auf den 
Binnenmarkt der Europäischen Union weiter gestiegen. 
 
Die Autobahnen und die Straßen erster Ordnung erbringen den Hauptanteil der Verkehrsleistung, 
mit einer Dichte von 0,7 km Straßen pro 1 km² Fläche nimmt Tschechien einen der führenden 
Plätze in Europa ein. Der sich ständig erhöhende Druck auf die Geschwindigkeit, Sicherheit und 
den Komfort des Verkehrs, aber auch auf die schonende Beziehung der Verkehrswege zur Umwelt 
ist die Ursache dafür, dass das bestehende Autobahn- und Straßennetz im Hinblick auf die 
permanent wachsende Mobilität der Bevölkerung und der Transportbelastung in vielen Bereichen 
aber ungenügend ist.  
 
Die älteste Autobahn in Tschechien D1 wird seit dem Jahr 2013 saniert. Die gesamte 
Modernisierung hat die Firma Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) auf sechs Jahre aufgeteilt, innerhalb 
dieser Jahre sollen 21 Abschnitte auf einer Länge von 160 km von Mirošovice bis Kývalka erneuert 
werden. Die 40 Jahre alte Fahrbahn hat ihren Zenit überschritten, manche Brücken sind in einem 
katastrophalen Zustand. Aktuelle Informationen sind auf der Webseite www.novad1.cz zu finden. 

 

Die Eisenbahnstrecken sind in Tschechien – gemeinsam mit Belgien – am dichtesten in der EU; im 
Vergleich mit Westeuropa liegt die Schwäche jedoch darin, dass die Hochgeschwindigkeits-
korridore nicht genügend entwickelt sind. Tschechien verfügt über rund 9.500 km 
Eisenbahnstrecken, die im staatlichen Besitz sind (Besitzer: Správa železniční dopravní cesty – 
Staatsverwaltung der Eisenbahnwägen, www.szdc.cz); daneben gibt es über 100 km von 
regionalen Strecken im Besitz von anderen Eigentümern (79 km besitzt die Firma 
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – www.jhmd.cz und 22 km der Verein der Gemeinden in Tal 
Desná, tschechisch: Svazek obcí údolí - www.udoli-desne.cz). Durch die Tschechische Republik 
führen vier wichtige Eisenbahnkorridore, die sowohl West- mit Osteuropa als auch Nord- mit 
Südeuropa verbinden. 

 
Grundvoraussetzung für den Ausbau des Transportnetzes in den nächsten Jahren ist die 
Sicherstellung finanzieller Mittel und die Verbesserung der bestehenden Legislative. Das wichtigste 
Mittel für die Finanzierung von Verkehrsprojekten sind die EU-Fonds. 

 
Tschechien hat in der ersten EU-Förderperiode aus dem operationellen Programm Transport 
(Doprava) bereits CZK 150 Mrd. (ca. Euro 5,8 Mrd.) für neue Autobahnen, Straßen und die 
Rekonstruktion des Schienennetzes erhalten. Das Programm wurde voll ausgeschöpft, dazu 
beigetragen haben zu Ende der ersten EU-Förderperiode noch sechs Großprojekte, die zwar 
begonnen, aber in der neuen EU-Förderperiode fortgesetzt werden. In der aktuellen EU-
Förderperiode stehen für das operationelle Programm Transport (Doprava) weitere Euro 4,7 Mrd. 
für Infrastrukturprojekte im Bereich Straße und Schiene zur Verfügung.   Aus den EU-Fördertöpfen 
werden bspw. die Autobahn D1 modernisiert, neue Abschnitte bei der südböhmischen Autobahn 
D3, der Karlsbader Autobahn D6 oder der R35, die Hradec Králové mit Olmütz verbindet oder der 
Prager Umfahrungsring gebaut. Im Bereich des Schienenverkehrs soll bspw. die Verbindung 
Pilsen-Domažlice-Staatsgrenze modernisiert werden, um die Verbindung nach München zu 
verbessern. Auch Bahnhöfe sollen saniert und der Wagenpark bei Eisenbahn, U-Bahn und Bus soll 
durch EU-Mittel modernisiert werden.   

 
KORRUPTION – EIN VERMEIDBARES UND GEFÄHRLICHES ÜBEL 

 
Korruption ist kein Kavaliersdelikt oder ein „notwendiges Übel“ im Geschäftsleben, sondern kann 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen. Das gesetzliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
deutlich verschärft. 

http://www.rsd.cz/
http://www.novad1.cz/
http://www.szdc.cz/
http://www.jhmd.cz/
http://www.udoli-desne.cz/
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 Aufgrund der OECD- und UN-Konventionen gegen Korruption, des EU-

Bestechungsgesetzes und des deutschen Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG) ist Korruption in Deutschland strafrechtlich verfolgbar, auch wenn 
sie im Ausland begangen wurde. 

 Bestechungshandlungen können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden, in besonders schweren Fällen droht sogar eine Freiheitsstrafe 
bis zu zehn Jahren. 

 Darüber hinaus drohen steuerliche Nachforderungen. 
 Ihre Exportversicherung erlischt, wenn das Geschäft durch Korruption zustande kam. 

 
Deshalb sollten Sie folgendes beachten: 
 

 Entwerfen Sie eine Antikorruptionspolitik für Ihr Unternehmen und schulen Sie Ihre in- und 
ausländischen Mitarbeiter und Vertreter darin. 

 Informieren Sie alle Ihre Geschäftspartner über Ihre Antikorruptionspolitik. 
 Bei Vertreter- und Beraterhonoraren etc. wird auf die Branchenüblichkeit abgestellt. Sollten 

sie unverhältnismäßig hoch sein, können darin versteckte Bestechungsgelder vermutet 
werden.  

 Auch bei Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist Vorsicht geboten. 
 

INFORMATIONEN ZU STEUERN UND ZOLL 

Steuern und Abgaben 

Zu den grundlegenden Steuern der Tschechischen Republik zählen die Einkommensteuer für 
natürliche und juristische Personen sowie die Mehrwertsteuer. Weitere Steuern sind die 
Verbrauchssteuern, die KFZ-Steuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 
Grunderwerbssteuer und die Grund- und Gebäudesteuer.  
 
Unternehmensbesteuerung 

Alle auf dem Gebiet der Tschechischen Republik gegründeten Unternehmen werden als 
Steuerinländer betrachtet und müssen ihr gesamtes weltweit erzieltes Einkommen in Tschechien 
versteuern. Organisationseinheiten ausländischer Firmen sowie Betriebsstätten ausländischer 
Personen unterliegen ebenso der tschechischen Steuer, allerdings nur im Ausmaß der in 
Tschechien erzielten Einkünfte. 
 
Das Konzept der Betriebsstätte hat weitgehend Anwendung gefunden, sodass ausländische 
Unternehmen, die in Tschechien über einen längeren Zeitraum als 183 Tage Dienstleistungen 
erbringen, als Inhaber einer Betriebsstätte angesehen werden und somit der tschechischen Steuer 
unterliegen. 
 
Ein Unternehmen bzw. eine Betriebsstätte ist innerhalb von 30 Tagen nach Entstehung steuerlich 
zu registrieren. Der Pauschalsatz für die Körperschaftssteuer für juristische Personen beträgt 19% 
(Flat-Tax).  

 
Das Einkommensteuergesetz ermöglicht – anknüpfend an das Buchführungsgesetz – das Optieren 
zu einem vom Kalenderjahr abweichenden Steuerjahr. Eine Besteuerungsperiode kann auch ein 
sog. Wirtschaftsjahr sein, d. h. jede beliebige Periode von zwölf nacheinander folgenden Monaten, 
welche am ersten Tag des Monats beginnt. Für eine Änderung der Besteuerungsperiode vom 
Kalenderjahr auf das Wirtschaftsjahr ist die Meldepflicht gegenüber dem örtlich zuständigen 
Steuerverwalter notwendig.  
 

Umsatzsteuer/ Ust.Id-Nr. 

Mit EU-Beitritt Tschechiens kam es am 1. Mai 2004 zur umfassendsten MwST-Reform seit dem 
Jahr 1993, deren Ziel die Anpassung der tschechischen MwST-Gesetzgebung an das EU-
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Gemeinschaftsrecht war. Alle EU-MW MwST-Richtlinien wurden in das tschechische MwST-
Gesetz Nr. 235/2004 i.a.F. implementiert.  
 
Der MwSt-Satz beträgt seit 1. Januar 2013 für Waren und Dienstleistungen grundsätzlich 21 %, 
Waren und Dienstleistungen, die dem reduzierten MWST-Satz von 15 % unterliegen, sind in den 
Anlagen des Gesetzes vollständig angegeben (z. B. bestimmte Lebensmittel, Bücher, 
Kulturveranstaltungen). 
 
Registrierungspflichtige Personen sind unternehmerisch tätige Personen und sonstige ökonomisch 
tätige Personen.  
 
Kleinunternehmerregelung: Eine MwSt.-Registrierung ist nicht erforderlich, falls der Umsatz in den 
letzten zwölf Kalendermonaten CZK 1 Mio. nicht überschritten hat.  
 
Ausländische Unternehmer (EU und Drittstaaten) sind in Tschechien registrierungspflichtig,  
 

 wenn in Tschechien Umsätze getätigt werden, bei denen der Leistungsort in Tschechien liegt 
und die Steuerpflicht nicht auf den tschechischen Leistungsempfänger übergeht 

 falls in Tschechien eine Betriebsstätte besteht 
 
Reverse Charge System 

Reverse Charge bei grenzüberschreitenden EU-Warenlieferungen  

Bei Warenlieferungen zwischen zur Mehrwertsteuer in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 
registrierten Personen kommt der Grundmechanismus zur Anwendung – d.h. die Besteuerung im 
Staat des Empfängers (= Reverse-Charge-System): Bei Erwerb von Ware aus der EU durch einen 
tschechischen MwSt.-Zahler ist der Ort der steuerbaren Leistung der Ort, an dem sich die Ware 
nach Abschluss der Versendung oder des Transports befindet, also die Tschechische Republik. 
Der tschechische Abnehmer teilt dem Lieferanten seine Steuernummer (tschechisch: DIC) mit und 
der Lieferant verrechnet die Warenlieferung ohne MwSt. und dieser Preis stellt für den Empfänger 
der Ware die Steuerbasis dar. Der Empfänger der Ware ist verpflichtet den tschechischen MwSt.-
Steuersatz aus dem Preis ohne Steuer zu berechnen und diese Steuer dann in seiner 
Steuererklärung als seine Steuerpflicht – seine Verbindlichkeit gegenüber dem tschechischen 
Staat – anzuführen. Falls der Steuerzahler die angeschaffte Ware für seine steuerbaren 
Leistungen verwendet, hat er gleichzeitig auch Anspruch auf Steuerabzug.  

Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist die deutsche Rechnung bei Warenlieferung nach 
Tschechien ohne MwSt. auszustellen. Es müssen aber folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

 
1. Die gelieferte Ware ist tatsächlich in einen anderen EU-Staat gelangt: Nachweis z.B. 

durch Empfangsbescheinigung des Kunden, Lieferschein oder Bescheinigung des 
Spediteurs. 

2. Der ausländische Kunde ist Unternehmer (dies wird durch die ausländische 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer USt.-IdNr. nachgewiesen, siehe unten). 

3. Der Kunde hat die gelieferte Ware für sein Unternehmen erworben und bezahlt. 
4. Die Ware unterliegt in dem anderen EU-Staat der Umsatzbesteuerung; dies wird 

durch die ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden 
angezeigt; zur Überprüfung siehe unten.  

 
Nur wenn alle vier Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind, und der Lieferant dies nachweisen 
kann, ist die innergemeinschaftliche Lieferung in Deutschland umsatzsteuerfrei. Der Lieferant stellt 
eine Rechnung ohne Umsatzsteuer aus. Das Vorgehen bei Warenlieferung durch einen 
tschechischen MwSt.-Zahler an einen MwSt.-Zahler in einem anderen EU-Land erfolgt 
spiegelbildlich.  

 
Zusätzlich zu den allgemeinen Angaben sind bei innergemeinschaftlichen Rechnungen auf der 
Rechnung anzuführen: 
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 USt.-IdNr. des leistenden Unternehmers 

 USt.-IdNr.des tschechischen Leistungsempfängers 
 
Ein Hinweis, dass der Leistungsempfänger zur Anmeldung und Bezahlung der Steuer verpflichtet 
ist (Formulierungsvorschlag in tschechischer Sprache - Povinnost přiznat a zaplatit daň přechází 
na Vás jakožto příjemce plnění. Übersetzung in deutscher Sprache: Die Pflicht, die Steuer zu 
erklären und zu entrichten geht auf Sie als Leistungsempfänger über.) Es ist ausreichend, den 
deutschen Text auf die Rechnung zu schreiben. 
 
Die USt.-IdNr kann in folgendem EU-System überprüft werden:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN 
 
Reverse Charge bei grenzüberschreitenden EU-Dienstleistungen  

Seit 2010 gilt bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen, die ein Unternehmen für ein anderes 
Unternehmen erbringt, durch die EU-Richtlinie 2008/8/EG folgende B2B-Generalklausel: Der 
grundlegende Leistungsort ist der Sitz oder der Unternehmensort des Leistungsempfängers. Es ist 
zu beachten, dass es sich um alle Unternehmer handelt, um die bereits zur Mehrwertsteuer 
registrierten sowie auch um die nicht registrierten. Dem noch nicht zur Mehrwertsteuer registrierten 
Unternehmen entsteht durch den Empfang einer grenzüberschreitenden Dienstleistung die 
Registrierungspflicht. Bei dieser Generalklausel gibt es aber einige Ausnahmen, wie bspw. 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Immobilie – hier ist der Leistungsort dort, wo sich die 
Immobilie befindet.  

 
Auf der Rechnung darf keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden und auf der Rechnung ist auch 
ein entsprechender Hinweis über die Übertragung der Steuerschuld anzugeben. 
Formulierungsvorschlag in tschechischer Sprache: Reverse Charge System - Příjemce služby 
přiznává a platí daň z přidané hodnoty v České republice. (Der Leistungsempfänger hat die 
Mehrwertsteuer in der Tschechischen Republik zu erklären und zu bezahlen.) 
 
Verbrauchersteuer 

Fällt nur bei den im Verbrauchssteuergesetz Nr. 353/2003 i.a.F. vollständig genannten Produkten 
wie Brennstoffe, Alkohol, Tabak an. Die grundlegenden Prinzipien sind in der EU-Richtlinie 
2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem festgelegt. Die EU-Richtlinie wurde 
vollständig in das tschechische Verbrauchssteuergesetz umgesetzt.  
 
Im April 2010 wurde in der EU das EMCS (Excise Movement and Control System) - ein 
elektronisches System zur Überwachung der Beförderung unter Steueraussetzung 
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (Alkohol inklusive Wein, Tabakwaren und Energieerzeugnisse) - 
in Betrieb genommen. EMCS ersetzt das Papierformular, das vorher Beförderungen dieser Art 
begleitet hat, durch elektronische Mitteilungen des Versenders an den Empfänger. Seit Januar 
2011 ist das EMCS in allen EU-Ländern verpflichtend zu verwenden.  
 
In Tschechien fällt die Verbrauchsteuer in die Kompetenz der Zollverwaltung. Nähere 
Informationen sind auf der Homepage der Zollverwaltung www.celnisprava.cz zu finden, 
der Direktlink zur Verbrauchssteuer. 
 
Doppelbesteuerungsabkommen 

Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und Tschechien gibt die 
Möglichkeit, Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern von Einkommen und vom Vermögen 
zu vermeiden.  
 
Vorsteuerabzug 

Ein tschechisches Unternehmen ist grundsätzlich zum Abzug der ihm verrechneten 
Mehrwertsteuer als Vorsteuer berechtigt, wenn es zur Mehrwertsteuer registriert ist und der 
Umsatz (Lieferung/Dienstleistung) im Inland des Unternehmens ausgeführt wurde und darüber 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
https://www.celnisprava.cz/en/Pages/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx
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eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Die Tschechische Republik erstattet EU-Firmen 
Vorsteuern, die der EU-Firma in Tschechien angefallen sind, zu gleichen Bedingungen wie 
tschechischen Firmen zurück. Voraussetzung ist, dass die Firma im EU-Ansässigkeitsstaat zur 
Mehrwertsteuer registriert ist. Zur Erstattung der tschechischen MwSt. müssen gewisse 
administrative Voraussetzungen im Beantragungsprozess eingehalten werden. Deutsche Firmen 
können die in Tschechien bezahlte Mehrwertsteuer im Rahmen des sog. 
Vorsteuererstattungsverfahrens elektronisch über das Bundeszentralamt für Steuern www.bzst.de 
geltend machen. Dies gilt allerdings nur, wenn Sie sich in Tschechien nicht steuerlich erfassen 
lassen müssen bspw., weil die Steuerschuld für eine von Ihnen erbrachte Dienstleistung nicht auf 
den dortigen Leistungsempfänger übergeht. 
 
Rechnungslegung 

Durch die erste EU-Richtlinie 2001/115/EG sind seit 2004 in der EU einheitliche Regeln für die 
Rechnungslegung in Kraft getreten. Damit werden die Verpflichtungen, denen Unternehmen 
unterliegen, die mehrwertsteuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen verkaufen, harmonisiert, 
vereinfacht und modernisiert. Unabhängig davon, in welchem Land die Ware oder Leistung letzten 
Endes mehrwertsteuerpflichtig ist, können Händler alle Rechnungen nach dem gleichen Muster 
ausstellen. In Tschechien wurde diese Richtlinie in das MwSt.-Gesetz 235/2004 i.a.F, das per EU-
Beitritt Tschechiens in Kraft getreten ist, umgesetzt.  

 
Die zweite EU-Richtlinie zur die Rechnungsstellung (2010/45/EU) ist zum 1. Januar 2013 in Kraft 
getreten und wurde ebenfalls in das tschechische MWST-Gesetz umgesetzt. Ziel der zweiten EU-
Richtlinie war die weitere Vereinfachung der Rechnungsstellungsvorschriften durch Abbau 
vorhandener Hemmnisse und Barrieren. Sie stellt die Gleichbehandlung von Papierrechnungen 
und elektronischen Rechnungen her ohne den Verwaltungsaufwand für Papierrechnungen zu 
erhöhen und soll die Akzeptanz elektronischer Rechnungen durch Einräumung der Wahlfreiheit 
hinsichtlich der Rechnungsstellungsmethode fördern. Die einzige Einschränkung besteht hier darin, 
dass der Empfänger der elektronischen Rechnungsstellung zugestimmt haben muss (worüber der 
Auftragnehmer den Nachweis zu führen hat). Dabei genügt auch die stillschweigende Einwilligung 
(die dann als gegeben gilt, wenn der Kunde die Rechnung ohne Beschwerde akzeptiert und 
bezahlt).  
 
Einkommenssteuer 

Alle Personen, die von einem tschechischen Unternehmen beschäftigt und entlohnt werden, 
unterliegen unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts in der Tschechischen Republik der 
Einkommensteuer. Generell kann gesagt werden, dass bei Personen ohne Ansässigkeit in 
Tschechien das tschechische Einkommen, unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, unter 
Berücksichtigung allenfalls bestehender Doppelbesteuerungsabkommen besteuert wird. 
Ausländer, die in ausländischen Unternehmen angestellt sind und im Ausland für in der 
Tschechischen Republik erbrachte Tätigkeiten bezahlt werden (z. B. Geschäftsreisen oder 
entsandte Personen), müssen keine Einkommensteuer bezahlen, vorausgesetzt sie bleiben nicht 
länger als 183 Tage des Kalenderjahres im Land und das ausländische Unternehmen hat keine 
Betriebsstätte in Tschechien, die das Gehalt des Angestellten trägt. 
 
Die persönliche Einkommensteuer wird von den Löhnen und Gehältern durch den Arbeitgeber 
einbehalten. Der Pauschalsatz für die Einkommensteuer natürlicher Personen beträgt 15% (seit 
1.1.2008). Dieser Einkommensteuersatz gilt auch für Unternehmer in der Rechtsform von 
natürlichen Personen.  
 
Zoll- und Außenhandelsregime 

Tschechien ist Teil des Zollgebietes der Europäischen Union. Für Waren mit deutschem und 
anderem EU-Ursprung gilt daher Zollfreiheit, die Zollabfertigung entfällt. Gegenüber Drittländern 
wendet Tschechien, ebenso wie Deutschland und alle anderen EU-Länder, das 
Außenhandelsregime wie auch den Gemeinsamen Zolltarif der Union an. 

http://www.bzst.de/
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Importbestimmungen 

Richten sich nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften. Mengenmäßige 
Beschränkungen nur, wo EU-Kontingente bestehen. 

 

Zollbestimmungen 

Für Nicht-EU-Waren gilt der Gemeinsame Zolltarif  
 
Muster 

Carnet ATA ist innerhalb der EU nicht erforderlich.  
 
Geschenke 

Grundsätzlich keine Beschränkungen. Beim Versand von Alkohol zum persönlichen Verbrauch aus 
einem EU-Land nach Tschechien ist kein Begleitdokument notwendig. Im Reiseverkehr können 
Alkoholika bis zu folgenden Mengen ohne Abgaben eingeführt werden: Spirituosen: 10 Liter, Bier:  
110 l, Wein: 90 Liter, davon Schaumwein 60 Liter.  
 
Vorschriften für Versand per Post 

Es gelten die internationalen Bestimmungen der Weltpostunion sowie der Europäischen Postunion. 
Preisinformationen, Adressen von Postämtern sowie weitere Informationen sind auf der Homepage 
des Ceska Posta auch in englischer Sprache zu finden.  
 
Verpackungsvorschriften, Ursprungsbezeichnung 

Das Verpackungsgesetz 477/2001 in aktueller Fassung verpflichtet alle Hersteller, Vertreiber und 
Importeure, die Verpackungen bzw. verpackte Waren, die in der Tschechischen Republik auf den 
Markt oder in Umlauf kommen, zur unentgeltlichen Rücknahme und zur Wiederverwendung und 
Verwertung. In Tschechien ansässige Firmen bezahlen daher entsprechende Gebühren für Abfälle 
für die in Tschechien hergestellte oder in Umlauf gebrachten Ware. Die Abgaben sind von den 
Abfallmengen und -sorten abhängig. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage der 
autorisierten Verpackungsgesellschaft EKO-KOM, a.s. zu finden. Link zur englischen Version: 
www.ekokom.cz/en. Bei geschützter Ursprungs- und geographischer Herkunftsbezeichnung gilt 
ebenfalls die EU-Gesetzgebung.  
 
Begleitpapiere 

Im Zuge der Aufhebung von Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sind die 
zollmäßige Abfertigung und die Einhebung der Einfuhrumsatzsteuer an der Grenze entfallen. Für 
den innergemeinschaftlichen Warenverkehr zwischen Unternehmen ist für eine steuerfreie 
Lieferung die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten und des Käufers 
auf der Rechnung erforderlich. Handelsrechnungen sind in einer dem Kundenwunsch 
entsprechenden Anzahl vorzulegen. 
 
Restriktionen 

Gegenüber Drittländern wendet Tschechien, ebenfalls wie Deutschland, das EU-Recht an. 
 
Artenschutz 

Tschechien ist 1993 dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) beigetreten - über 
30.000 gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind mittels Artenschutzabkommen geschützt. Auf 
Grundlage von CITES ist in Tschechien im Jahre 2004 das Gesetz 100/2004 i.a.F. über den 
Handel mit bedrohten Arten in Kraft getreten. Informationen zu CITES sind auf der Homepage des 
tschechischen Umweltschutzministeriums zu finden, unter: www.mzp.cz  
 

https://www.ceskaposta.cz/index
http://www.ekokom.cz/
http://www.ekokom.cz/en
http://www.ekokom.cz/en
http://www.mzp.cz/en/
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Deutschland ist 1976 dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen beigetreten. Die Ein- oder 
Ausfuhr, der im Übereinkommen gelisteten bedrohten Tier- (2.000) und Pflanzenarten (30.000) in 
die bzw. aus der Europäischen Union, unterliegt strengen Zollkontrollen. Viele Arten oder ihre 
Produkte daraus, erfordern Aus- und/oder Einfuhrdokumente. Nicht nur lebende Tiere und 
Pflanzen sind davon betroffen, sondern auch Präparate und Erzeugnisse daraus, wie z.B. 
Schmuck und Souvenirs aus Elfenbein, Ledertaschen (Krokodil, Waran), Krallen, Zähne, Felle, 
Schildkrötenpanzer, Schlangenhäute, etc.  
 
Aufgrund der für Laien teils schwierigen Zuordnung, ob eine Art oder ein Produkt 
dokumentenpflichtig ist, ist es sicherlich das Beste - zum Schutz der gefährdeten Arten und der 
Vermeidung einer Beschlagnahme und möglicherweise hohen Geldstrafen bei der Einfuhr -, vom 
Kauf solcher Souvenirs abzusehen.  
 
Ansonsten sollten schon vor der Abreise genaue Informationen über die erforderlichen 
Begleitpapiere (CITES-Papiere) eingeholt werden. Auf die Informationen der dortigen Händler, 
dass das angebotene Exemplar entweder nicht dem Artenschutzübereinkommen unterliegt oder 
die vom Händler vorgelegten Begleitpapiere genügen, sollte man sich – auch gutgläubig – nie 
verlassen.  
 

RECHTSINFORMATIONEN 

Kurze Charakteristik 

Zu Jahresbeginn 2014 ist in der Tschechischen Republik eine tiefgreifende Gesetzesreform in Kraft 
getreten – die größte seit dem Zusammenbruch des Kommunismus vor 25 Jahren. Diese 
Gesetzesreform hat sowohl für den Bürger als auch für den Unternehmer und die Unternehmen 
weitreichende Bedeutung und beeinflusst Geschäfts- und Privatleben. Ziel der umfassenden 
Reform war es, die bisherige Zweigleisigkeit von Bürgerlichem Recht und Handelsrecht mit 
teilweise unterschiedlichen Regelungen aufzuheben, die bislang in verschiedene Einzelgesetze 
zersplitterte Privatrechtsordnung in einige wenige Gesetze zu vereinigen und wieder an die 
freiheitlichen Rechtstraditionen Europas anzuknüpfen. Eine Mammutaufgabe, der sich die 
Gesetzgeber mehr als zehn Jahren gewidmet haben.  

 

Seit 1. Januar 2014 gilt das neue Bürgerliche Gesetzbuch (weiter nur nBGB) Nr. 89/2012  und 
das Gesetz über Handelsgesellschaften und Genossenschaften Nr. 90/2012 
(Handelskooperationsgesetz, weiter nur HKG). Das bis Ende 2013 geltende Bürgerliche 
Gesetzbuch Nr. 40/1964 i.a.F. und das Handelsgesetzbuch Nr. 513/1991 i.a.F. wurden damit 
aufgehoben. Alle seit 01.01.2014 abgeschlossene Verträge richten sich nur noch nach dem nBGB, 
unabhängig davon, ob es sich um einen Vertrag zwischen Unternehmen bei ihrer 
Unternehmertätigkeit handelt oder nicht. Als Folge dieser beiden neuen Gesetzbücher mussten 
auch eine Reihe von weiteren Gesetzen aufgehoben bzw. angepasst werden, bspw. das 
Handelsregistergesetz, das Insolvenzgesetz  oder das Katastergesetz. 

 

Das nBGB regelt in über 3.000 Paragrafen nicht nur allgemeine Fragen, sondern auch bspw. das 
Familienrecht (früher ein Einzelgesetz), das Erbrecht, die Eigentumsrechte, das Vertragsrecht, das 
Kaufrecht und Verbraucherfragen. Im nBGB ist jetzt auch vieles geregelt, was früher in einer 
Vielzahl von eigenständigen Gesetzen geregelt wurde, bspw. Teile des Handelsgesetzbuches oder 
das Mietrecht. Das nBGB und das HKG bringen eine neue Terminologie, eine neue Struktur und 
viele neue Regelungen in den Bereichen betreffend Eigentum, Familie, Erbschaft sowie 
vertragliche und geschäftliche Rechtsvorschriften.   

 

Neben vielen weiteren Änderungen ist es auch im Bereich der Firmengründung zu einer 
wesentlichen Änderung gekommen, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (společnost s 
ručením omezeným, “s.r.o.”) betrifft: deren Mindeststammkapitalhöhe wurde nun auf einen Betrag 
von lediglich 1 CZK (ca. 3,7 Cent) festgesetzt, eine Obergrenze wurde nicht festgelegt. Bis Ende 
2013 war die Höhe des Mindeststammkapitals noch CZK 200.000 (ca. EUR 7.380). Hauptgrund für 



 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN in Zusammenarbeit mit AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA  

 

19 

diese Änderung war der Abbau von Marktschranken, denn die historische Funktion des 
Stammkapitals als Solvenzgarantie für Gläubiger hatte in jüngerer Zeit nach und nach an Gewicht 
verloren und das eingetragene Stammkapital wurde mehr und mehr ein Buchhaltungsposten. Denn 
das ehemalige Handelsgesetzbuch hat die GmbH nicht gezwungen, das Stammkapital ständig zur 
Disposition zu haben. Der Schutz der Gläubiger soll jetzt vor allem durch die Übertragung einer 
größeren Verantwortung auf die Geschäftsführer der GmbH erreicht werden.   

 

Das neue Zivilrecht bringt grundsätzlich mehr Freiheit, Flexibilität und Übersichtlichkeit bei der 
Gestaltung der Rechtsbeziehungen - sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Die 
Unternehmer haben nun mehr Spielraum, nicht nur bei der Firmengründung sondern auch im 
unternehmerischen Alltag. Diese größere Flexibilität ist zwar einerseits positiv, aber andererseits 
muss man sich auch stärker mit den Möglichkeiten auseinandersetzen.  

 

Devisenrecht 

Mit der Novelle des tschechischen Devisengesetzes im Jahr 1995 sind im Hinblick auf den zum 1. 
Mai 2004 vollzogenen EU-Beitritt praktisch alle Beschränkungen im Devisen- und Kapitalverkehr 
entfallen. Der Transfer von Kapital, Gewinnen und ggf. Liquidationserlösen nach Auflösung des 
Unternehmens ist unbeschränkt möglich, ebenso die Aufnahme von Finanzmitteln im Ausland 
sowie die Führung von Devisen- und Auslandskonten. 
 
Handelsrecht und gewerbliche Bestimmungen 
 
Handelsvertreterrecht 

Die Vertretung ausländischer Firmen kann von jedem tschechischen Unternehmen, das im 
Handelsregister eingetragen ist, übernommen werden, aber auch von natürlichen tschechischen 
Personen mit entsprechendem Gewerbeschein (Einzelfirma). Repräsentanzen ausländischer 
Firmen können seit 1.1.1992 nicht mehr errichtet werden. Ausländische Firmen können sich in 
Tschechien durch Errichtung einer eigenen Tochterfirma (100% oder als Joint-Venture) oder einer 
Zweigniederlassung oder den Erwerb eines bestehenden Unternehmens niederlassen. 

 

Gesellschaftsrecht 

Das seit 1. Januar 2014 gültige Handelskooperationsgesetz Nr. 90/2012 (HKG) regelt nur mehr die 
Gründung, Auflösung, innere Verhältnisse sowie Rechte und Pflichten der Organe von 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften. Die anderen Regelungen zur unternehmerischen 
Tätigkeit und die Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen werden seit Anfang 2014 im neuen 
Bürgerlichen Gesetzbuch 89/2012 (nBGB) geregelt. Bis Ende 2013 waren die maßgeblichen 
wirtschaftsrechtlichen Vorschriften und das Unternehmensrecht fast ausschließlich im 
Handelsgesetzbuch enthalten, das zum 1. Januar 2014 aufgehoben wurde.   
 
Handelskorporationen sind Handelsgesellschaften und Genossenschaften. Handelsgesellschaften 
können Personengesellschaften (Offene Handelsgesellschaft -verejná obchodní spolecnost - v.o.s. 
und Kommanditgesellschaft - komanditní spolecnost - k.s.), Kapitalgesellschaften (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung - spolecnost s rucením omezným - s.r.o. und Aktiengesellschaft - aktiová 
spolecnost - a.s.) sein sowie die Europäische Gesellschaft und die Europäische wirtschaftliche 
Interessensvereinigung sein. Daneben kann eine ausländische Person auch als Einzelunternehmer 
auf Grundlage einer Gewerbeberechtigung oder anderen Berechtigung dauerhaft in Tschechien 
unternehmerisch tätig sein.   
 
Die meisten ausländischen, mittelständischen Betriebe wählen bei einer Firmengründung in 
Tschechien die Form einer GmbH, OHG und KG sind hingegen selten zu finden. 
Aktiengesellschaften sind vor allem im Rahmen der Privatisierung entstanden oder sind 
Großunternehmen, Zweigniederlassungen werden meist aus unternehmenspolitischen Gründen 
gewählt.   
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Gewerblicher Rechtsschutz 

Maßgebliche nationale Vorschriften im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes finden sich v.a. 
im Gesetz Nr. 14/1993 i.a.F. über Vorkehrungen zum Schutz des Eigentums an Patenten und 
Gebrauchsmustern („Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví“, weiter im Gesetz 
Nr. 221/2006 i.a.F. über die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte („Zákon o vymáhání práv z 
průmyslového vlastnictví“), schließlich im Gesetz Nr. 441/2003 i.a.F. über den Schutz von Marken 
(„Zákon o ochranných známkách“ oder etwa im Gesetz Nr. 452/2001i.a.F. über den Schutz von 
Herkunftsbezeichnungen und geografischen Angaben („Zákon o ochraně označení původu a 
zeměpisných označení“. 

 

Gewerberecht  

Das Gewerbegesetz teilt die einzelnen gewerblichen Tätigkeiten in Anmeldegewerbe und 
Konzessionsgewerbe ein. Anmeldegewerbe sind entweder Handwerke, gebundene Gewerbe oder 
freie Gewerbe. Nur eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten sind Konzessionsgewerbe, die eine 
staatlichen Genehmigung (= Konzession) erfordern.  
 
Die allgemeinen Voraussetzungen für das Betreiben eines Gewerbes sind: 
 

 Volljährigkeit (18 Jahre) 

 Rechtsgeschäftsfähigkeit 

 Unbescholtenheit (wird durch einen Strafregisterauszug des jeweiligen Heimatstaates oder   
aus dem letzten Aufenthaltsstaat, der maximal drei Monate alt ist, nachgewiesen) 

 
Die Handwerke sind vollständig in der Anlage 1 des Gewerbegesetzes angeführt. Es sind 
besondere Bedingungen der Fachbefähigung zu erfüllen, die grundsätzlich durch eine Ausbildung 
im entsprechenden Fach und eine entsprechende Praxis nachgewiesen wird. 
 
Die gebundenen Gewerbe sind vollständig in der Anlage 2 des Gewerbegesetzes angeführt. Es 
sind die Fachkenntnisse oder Qualifikationen zu erfüllen, die ebenfalls in der Anlage 2 bzw. in 
eigenen Bestimmungen angegeben sind.  
 
Die Konzessionsgewerbe sind vollständig in der Anlage 3 des Gewerbegesetzes angeführt und 
erfordern zumeist eine höhere Fachqualifikation. 
 
Die freien Gewerbe sind vollständig in der Anlage 4 des Gewerbegesetzes angeführt. Es sind 
weder Fachkenntnisse noch andere Qualifikationen nachzuweisen. 
 
Rechtsschutz und Rechtsmittel 

Die für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen geforderte 
Gegenseitigkeit ist hinsichtlich deutscher Urteile in Zivil- und Handelssachen gewährleistet. Seit 
dem EU-Beitritt ist die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in 
Tschechien unmittelbar anzuwenden. Der Begriff "Entscheidungen" umfasst alle gerichtlichen 
Entscheidungen, ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung als Urteil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder 
Vollstreckungsbescheid. Die jeweilige Entscheidung wird ohne besonderes Verfahren anerkannt. 
Der Vollstreckungsantrag ist beim zuständigen tschechischen Kreisgericht zu stellen. Als 
Alternative zur ordentlichen Gerichtsbarkeit bietet die tschechische Rechtsordnung die 
Schiedsgerichtsbarkeit an. Die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche in der Tschechischen 
Republik ist gewährleistet. 
 
Firmengründung 

Die Gründung und Führung von Unternehmen wird seit 1. Januar 2014 durch das Gesetz über 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften Nr. 90/2012 (Handelskooperationsgesetz, weiter 
nur HKG) geregelt. 
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Um eine Berechtigung für dauerhafte unternehmerische Tätigkeiten in Tschechien zu erhalten, 
muss eine Person in das tschechische Handelsregister eingetragen werden, ausgenommen von 
dieser Pflicht sind grundsätzlich Einzelfirmen (physische Personen mit Gewerbeschein).  
 
Das bis Ende 2013 im Handelsgesetzbuch geregelte Handelsregister wird seit 2014  vor allem im 
„Gesetz Nr. 304/2013 über öffentliche Register juristischer und physischer Personen“  geregelt. 
Zuständig für die Eintragung sind die Kreisgerichte (krajsky soud) nach örtlicher Zuständigkeit, seit 
2014 besteht auch die Möglichkeit, dass Einträge auch von Notaren vorgenommen werden 
können. Einzutragen sind jene Daten, die durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt werden. In 
Tschechien ist das Handelsregister ein öffentliches Verzeichnis, das kostenlos auf der Homepage 
des Justizministeriums www.portal.justice.cz zugänglich ist. Amtssprache in Tschechien ist die 
tschechische Sprache, daher werden die Antragsformulare für die Eintragung sowie sämtliche 
weitere Informationen vom Justizministerium nur in tschechischer Sprache zur Verfügung gestellt.   
 
Folgende Unternehmensformen stehen in Tschechien zur Wahl:  
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung - häufigste Gesellschaftsform in der Tschechischen 
Republik (společnost s ručením omezeným – s.r.o.). Die s.r.o. ist eine Gesellschaft, deren 
Stammkapital durch Einlagen der Gesellschafter (einer oder mehrere) gebildet wird. Die Einlage 
eines Gesellschafters muss mindestens CZK 1 (0,037 EUR) betragen, das Mindeststammkapital 
muss ebenfalls CZK 1 betragen. Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft bis zur Höhe ihrer Einlage. Der/die Gesellschafter wählen den/die Geschäftsführer, 
die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft. Wenn es der Gesellschaftsvertrag vorsieht, kann die 
die Gesellschaft auch einen Aufsichtsrat haben.  
 
Aktiengesellschaft - die Aktiengesellschaft (akciová společnost – a.s.) als Gesellschaftsform wird 
in Tschechien meist nur von Großfirmen gewählt. Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, 
deren Grundkapital in eine bestimmte Zahl von Aktien mit bestimmtem Nennbetrag zerlegt ist. Das 
Grundkapital der Gesellschaft muss mindestens CZK 2.000.000, (ca. 73.800 EUR) betragen. Die 
Funktionsweise der Aktiengesellschaft wird in erster Linie von ihrer Satzung bestimmt. Das HKG 
ermöglicht eine monistische und eine dualistische Unternehmensstruktur, im HGB war nur eine 
dualistische Unternehmensstruktur möglich. Bei einer dualistischen Unternehmensstruktur wird ein 
Vorstand als Statutarorgan und ein Aufsichtsrat als Kontrollorgan errichtet. Bei einer monistischen 
Unternehmensstruktur werden ein Verwaltungsrat und ein statutarer (satzungsmäßiger) Direktor 
(Leiter) errichtet. Falls die Satzung keine Wahl dieser Systeme vorsieht, wird angenommen, dass 
das dualistische System gewählt wurde. Höchstes Organ der Gesellschaft ist die 
Hauptversammlung. Alle Aktionäre haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Für 
die Geschäftsleitung ist der Vorstand verantwortlich.  
 
Offene Handelsgesellschaft - (veřejná obchodní společnost – v.o.s.) ist eine Gesellschaft, die von 
mindestens zwei Gesellschaftern gegründet wird. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften 
alle Gesellschafter gemeinsam mit ihrem Gesamtvermögen. Vor allem aus Haftungsgründen wird 
diese Gesellschaftsform in Tschechien nur selten als Rechtsform gewählt. 
 
Kommanditgesellschaft - (komanditni spolecnost – k.s.) ist eine Gesellschaft, die von einem oder 
mehreren Komplementären und einem oder mehreren Kommanditisten gegründet wird. Die 
Komplementäre haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrem Gesamtvermögen, die 
Kommanditisten nur bis zur Höhe ihrer Einlage. Auch diese Gesellschaftsform ist wenig populär. 
 
Einzelfirma - Einzelfirmen entstehen in Tschechien durch die Anmeldung eines Gewerbes beim 
Gewerbeamt, es ist kein Grundkapital und keine Eintragung im tschechischen Handelsregister 
erforderlich, diese kann aber freiwillig erfolgen. Der Unternehmer haftet jedoch persönlich mit 
seinem gesamten Vermögen.  
 
Zweigniederlassung (organizacni slozka): Ausländische Unternehmen können auf dem Gebiet 
der Tschechischen Republik eine Zweigniederlassung gründen. Diese hat keine eigene 

http://www.portal.justice.cz/
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Rechtspersönlichkeit, muss aber ins Handelsregister eingetragen werden. Die tschechische 
Zweigniederlassung führt in ihrem Namen den Namen der Muttergesellschaft („Errichter“) mit dem 
Zusatz „organizacní slozka“. Die Muttergesellschaft haftet für die Verbindlichkeiten der 
Zweigniederlassung. 
 
Investitionen und Joint Ventures 

In Tschechien dürfen ausländische Personen grundsätzlich unter denselben Bedingungen und im 
selben Ausmaß wie tschechische Unternehmer unternehmerisch tätig sein. Eine ausländische 
physische oder juristische Person kann sich an der Gründung einer tschechischen juristischen 
Person oder als Gesellschafter an einer bereits gegründeten tschechischen juristischen Person 
entweder beteiligen oder selbst als alleiniger Gesellschafter eine solche Person gründen. 
 
Steuerbestimmungen 

Alle auf dem Gebiet der Tschechischen Republik gegründeten Unternehmen werden als 
Steuerinländer betrachtet und müssen ihr gesamtes weltweit erzieltes Einkommen in Tschechien 
versteuern. Organisationseinheiten ausländischer Firmen sowie Betriebsstätten ausländischer 
Personen unterliegen ebenso der tschechischen Steuer, allerdings nur im Ausmaß der in 
Tschechien erzielten Einkünfte. 
 
Der Pauschalsatz für die Körperschaftssteuer für juristische Personen ist laut 
Einkommensteuergesetz 19% und findet unabhängig von den Eigentumsverhältnissen auf alle 
Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person Anwendung. Eine Besteuerungsperiode 
kann auch ein sog. Wirtschaftsjahr sein, d. h. jede beliebige Periode von 12 nacheinander 
folgenden Monaten, welche am ersten Tag des Monats beginnt. Der Pauschalsatz für die 
Einkommensteuer für Unternehmen in der Rechtsform von natürlichen Personen ist laut 
Einkommensteuergesetz 15%. 
 
Patent- und Markenrecht 

Das Patentrecht der Tschechischen Republik wird im Gesetz 527/90 i.a.F. und in der 
Durchführungsverordnung 550/90 i.a.F. geregelt und unterscheidet zwischen Gebrauchsmustern 
(Patenten) und Industriemustern (Design). Der Schutzmarkenbereich wird durch das Gesetz 
441/2003 i.a.F. geregelt.  
 
Für die Anmeldung von Patenten, Mustern und Marken ist das Amt für Industrieeigentum 
zuständig. Warenzeichenanmeldungen können von Ausländern über spezialisierte 
Anwaltskanzleien vorgenommen werden. 
 
Das tschechische Amt für Patente und Markenzeichen („Úřad průmyslového vlastnictví“) bietet auf 
seiner Internetseite einen kostenlosen und einfachen Zugriff auf diverse Datenbanken (Patente und 
Gebrauchsmuster, Industriedesign und geschützte Marken usw.).  

 
Europäisches Patent 

Das Europäische Patentamt (EPA) bietet Einzelerfindern und Unternehmen, die Patentschutz 
begehren, ein einheitliches Anmeldeverfahren für bis zu 40 europäische Staaten. Das EPA ist das 
Exekutivorgan der Europäischen Patentorganisation und wird vom Verwaltungsrat überwacht. 
Tschechien ist seit 2002 Mitglied. Das europäische Patent muss beim Europäischen Patentamt 
angemeldet werden. Im Antrag müssen die europäischen Länder angeführt werden, in welchen 
Patentschutz gewährt werden soll. Die Prüfung erfolgt einheitlich vom Europäischen Patentamt.  

 

Urheberrecht 

Am 1. Dezember 2000 ist das Gesetz 121/2000 über den Schutz des geistigen Eigentums 
(Urheberrecht) in Kraft getreten.  
 
 

http://www.upv.cz/cs.html
http://www.upv.cz/cs.html
http://www.epo.org/
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Lizenzvergabe 
 
Rechtliche Aspekte  

Lizenzen können sowohl an tschechische Firmen vergeben als auch von diesen übernommen 
werden.  
 
Steuerliche Aspekte  

Von deutschen Firmen in Tschechien erwirtschaftete Lizenzgebühren dürfen ohne Beschränkung 
nach Deutschland überwiesen werden, doch ist zu beachten, dass in Tschechien eine 
Quellensteuer von 5 % zu entrichten ist. Diese kann dann in Deutschland auf die in Deutschland 
fällige Einkommensteuer angerechnet werden. 
 
Eigentum und Forderung 
 
Geschäfts- und Bonitätsauskünfte 

Der wichtigste Schritt, um Forderungen im Vorfeld abzusichern ist die Einholung von Informationen 
über den Geschäftspartner, insbesondere dann, wenn es sich um einen neuen Partner handelt, 
über den noch keine Erfahrungen vorliegen. Hier empfiehlt sich die Einsichtnahme in das 
Handelsregister bzw. das Gewerberegister, um zu überprüfen bzw. festzustellen, ob die Firma 
überhaupt ordnungsgemäß registriert ist, wie lange sie bereits besteht, wer für die Firma 
zeichnungsberechtigt ist, wer die Gesellschafter sind oder wie hoch das Stammkapital der 
Gesellschaft ist.  
 
Die aktuellen und historischen Handelsregistereintragungen (obchodni rejstrik) tschechischer 
Firmen werden auf dem Server des tschechischen Justizministeriums veröffentlicht und können 
dort kostenlos abgerufen werden. Das Gewerberegister tschechischer Firmen wird vom 
tschechischen Industrie- und Handelsministerium auf dem Server zentral veröffentlicht und kann 
dort kostenlos abgerufen werden.  
 
Vor Geschäftsabschluss mit einem Neukunden sollte auch eine Bonitätsauskunft über diesen 
eingeholt werden. Derartige Auskünfte können zwar keine Garantie darüber darstellen, dass der 
Kunde zum aktuellen Fälligkeitstermin oder in Zukunft immer noch zahlungsfähig ist, aber es 
können auf diese Art und Weise bereits insolvente oder zahlungsunwillige Kunden ausgesondert 
werden. Bonitätsauskünfte werden von Handelsauskunfteien erstellt werden.  
 

Eigentumssicherung 

Das Pfandrecht dient der Sicherung einer Forderung und ihrer Nebenforderungen in der Weise, 
dass der Pfandgläubiger im Falle ihrer nichtordnungsgemäßen oder verspäteten Erfüllung des 
Pfandschuldners berechtigt ist, die vorrangige Befriedigung aus dem Pfand zu verlangen. Das 
Pfandrecht wird im den §§ 1309 ff des nBGB geregelt. Ein Pfand kann auch eine Sache sein, an 
der der Verpfänder das Eigentumsrecht erst in der Zukunft erlangen wird. Durch ein Pfandrecht 
kann eine Verbindlichkeit in einer bestimmten Höhe oder kann eine Verbindlichkeit abgesichert 
werden, deren Höhe erst irgendwann im Laufe des Bestehens des Pfandrechtes bestimmt werden 
kann. Das Pfandrecht bezieht sich auf die Verbindlichkeit und deren Zubehör. Wenn sich das 
Pfandrecht auch auf eine Vertragsstrafe beziehen soll, ist es notwendig, dies ausdrücklich zu 
vereinbaren. 

 
Verpfändung von beweglichen Sachen 

Ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache entsteht durch die Übergabe der beweglichen Sache 
an den Pfandgläubiger. Die Übergabe der Sache kann durch eine Kennzeichnung der Sache 
ersetzt werden, dass die Sache verpfändet ist. Wenn die bewegliche Sache nicht als Pfand einem 
Pfandgläubiger übergeben wird, muss der Pfandvertrag schriftlich abgeschlossen werden. Das 
Gesetz ermöglicht auch Sonderregelungen. 

 

http://www.justice.cz/
http://www.rzp.cz/
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Verpfändung von unbeweglichen Sachen (Immobilien) 

Bei unbeweglichen Sachen, die in ein öffentliches Register eingetragen werden, entsteht das 
Pfandrecht erst durch die Eintragung in das öffentliche Register. Bei unbeweglichen Sachen, die 
nicht in ein öffentliches Register eingetragen werden, muss der Pfandvertrag in der Form eines 
notariellen Protokolls abgeschlossen werden, und das Pfandrecht entsteht erst durch die 
Eintragung in das Pfandregister. 
 
Das Pfandrecht an einem Geschäftsanteil einer GmbH durch Eintragung ins Handelsregister und 
das Pfandrecht an einem Wertpapier in Urkundenform durch deren Übergabe. 
 
Eigentumsvorbehalt 

Der Eigentumsvorbehalt wird im §§ 2132 ff des nBGB im Rahmen der sog. Nebenabreden beim 
Kaufvertrag geregelt. Unter einem Eigentumsvorbehalt wird eine Vereinbarung der 
Vertragsparteien verstanden, gemäß der ein Käufer erst nach der vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises des Kaufgegenstandes dessen Eigentümer wird. Der Eigentumsvorbehalt wird zum 
folgenden Zeitpunkt und unter folgenden Voraussetzungen gegenüber den Gläubigern eines 
Käufers wirksam: 

 
- wenn der Eigentumsvorbehalt in der Form eines notariellen Protokolls vereinbart worden ist; 
- wenn der Eigentumsvorbehalt schriftlich, aber nicht in der Form eines notariellen Protokolls 
vereinbart worden ist, dann ab dem Tag der amtlichen Beglaubigung der Unterschriften der 
Vertragsparteien; oder 
- wenn der Eigentumsvorbehalt eine Sache betrifft, die in einem öffentlichen Verzeichnis 
eingetragen ist (z.B. eine Immobilie), erst ab dem Tag der Eintragung des Eigentumsvorbehalts in 
dieses Verzeichnis.  
 
Forderungseintreibung 
 
Außergerichtliche Forderungseintreibung/Vorkasse 

Hier erhält der Kunde Waren erst dann geliefert, wenn das Entgelt dafür im Voraus bezahlt wurde. 
Laut tschechischem Vertragsrecht ist grundsätzlich der Kunde nicht zu einer Vorleistung 
verpflichtet, dies kann aber zwischen den Vertragsparteien freiwillig anders vereinbart werden. Der 
Vorteil dieser Methode ist sicherlich, dass sich das Problem einer nachträglichen 
Forderungseintreibung gar nicht mehr stellen kann. Der Nachteil ist jedoch, dass es u.U. gar nicht 
zum Vertragsabschluss kommt, wenn der Kunde zur Vorauskasse nicht bereit ist bzw. die 
Geschäftsbeziehung in weiterer Folge von gegenseitigem Misstrauen geprägt wird. Auf 
Vorauskasse sollte aber dann bestanden werden, wenn es sich um einen gänzlich unbekannten 
Kunden oder einen insolventen Kunden handelt.  

Zahlungserinnerung/Mahnung 

Ist die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist abgelaufen, empfiehlt es sich, an den säumigen 
Schuldner ein Mahnschreiben zu schicken, das ihn an die Zahlungspflicht erinnert. Das Schreiben 
sollte freundlich formuliert sein, da die Rechnung auch versehentlich nicht bezahlt sein könnte. In 
der Zahlungserinnerung sollte eine eindeutige, auf eine genau mit Datum bezeichnete 
Zahlungsfrist enthalten sein, diese Frist sollte ca. fünf bis zehn Werktage betragen. Wenn der 
Schuldner in Verzug gerät, kann der Gläubiger Verzugszinsen ab Fälligkeitsdatum auf die 
geschuldete Leistung verlangen. 

 

Inkassobüro 

Sollte der Schuldner auf die Mahnung(en) nicht reagieren, kann auch die Einschaltung eines 
Inkassobüros empfehlenswert sein. In Tschechien gibt es bereits einige Inkassobüros – meist 
internationale Unternehmen – die Dienstleistungen im Inkassobereich und im 
Forderungsmanagement anbieten. Die Konditionen der Inkassobüros für die angebotenen 
Dienstleistungen sind unterschiedlich und sollten vorab erfragt werden.  
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Anwaltliche Zahlungsaufforderung 

Als deutlichste Maßnahme gibt es die Möglichkeit, den Schuldner durch einen Rechtsanwalt 
aufzufordern, die fällige Zahlung zu leisten. Hierbei wird der Rechtsanwalt grundsätzlich 
gerichtliche Schritte androhen und eine letzte Frist setzen, die meist sehr kurz bemessen ist. Die 
anwaltliche Aufforderung ist rechtlich zwar ohne besondere Auswirkungen, wird aber im 
Geschäftsverkehr als sehr eindeutige Maßnahme verstanden. Die anwaltliche 
Zahlungsaufforderung sollte unbedingt von einem in Tschechien ansässigen Rechtsanwalt in 
tschechischer Sprache erfolgen, die Adressen von mehrsprachigen Rechtsanwaltkanzleien finden 
Sie weiter unten.  

 

Gerichtliche Forderungseintreibung – Zivilverfahren 

Das Zivilverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, in dem die Gerichte über Streitigkeiten und 
andere Angelegenheiten entscheiden, die sich aus Geschäfts- und Wirtschaftsverhältnissen, als 
auch aus bürgerlich-rechtlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnissen, ergeben. Das Zivilverfahren 
beginnt grundsätzlich auf Antrag der Prozesspartei und ist mündlich und öffentlich, falls die 
Öffentlichkeit aus besonderen Gründen nicht ausgeschlossen wird. Falls der Antragsteller 
erfolgreich ist, endet das Zivilverfahren mit einem Urteil, in dem die Verpflichtung der anderen 
Partei spezifiziert ist. Nachdem das Urteil rechtskräftig ist, hat der Schuldner seine Verpflichtung zu 
erfüllen. Falls der Schuldner nicht freiwillig leistet, kann der Antragsteller Antrag auf 
Zwangsvollstreckung (Exekution) des Urteils stellen.  

 

Es ist zu berücksichtigen, dass trotz großer Anstrengungen in den letzten Jahren den 
Rechtsbestand zu verbessern, gerichtliche Streitigkeiten in Tschechien nach wie vor 
außerordentlich zeitaufwendig sind. Es kann Monate dauern, bis ein Prozess überhaupt eröffnet 
wird und auch die Prozessdauer kann sich je nach Fall über mehrere Monate bis Jahre erstrecken. 
Die Gerichtskosten für ein normales Verfahren betragen 5% der Forderungssumme, maximal 
jedoch 1 Mio. CZK und sind zur Gänze zu bevorschussen. Die Anwaltskosten belaufen sich in der 
Regel auf weitere 10% bis 15% der Forderungssumme. Die Partei, die einen Prozess gewinnt, hat 
Anspruch auf Ersatz der Gerichtsgebühr, der Barauslagen und der Anwaltskosten.  

 

Wechsel- und Scheckrecht  

Das Wechselrecht ist in Tschechien durch das Wechsel- und Scheckgesetz (WSG) Nr. 191/1950 
i.a.F. geregelt. Dieses Gesetz hat wörtlich den Text der Genfer Abkommen von 1930 und 1931 
zum Wechsel- und Scheckrecht übernommen. 

 

Insolvenzrecht  

Am 1.1.2008 ist in Tschechien das neue Insolvenzgesetz Nr. 182/2006 (Insolvenční zákon) in Kraft 
getreten. Es wurde auch ein öffentliches Insolvenzregister (insolvenční rejstřík) eingeführt, die 
Insolvenzen können unter https://isir.justice.cz/isir/common/index.do verfolgt werden.  

 
Das Insolvenzgesetz unterscheidet zwei Grundformen der Insolvenz – die Zahlungsunfähigkeit 
(platební neschopnost) und die Überschuldung (předlužení).  

 
Insolvenz durch Zahlungsunfähigkeit 
Zahlungsunfähigkeit ist dann gegeben, wenn der Schuldner mehrere (mindestens zwei) Gläubiger 
und Verbindlichkeiten hat, die länger als 30 Tage nach Zahlungsfrist offen sind, und nicht fähig ist, 
diese zu bezahlen.  
 
 
 
 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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Insolvenz aufgrund von Überschuldung 
Eine Überschuldung liegt vor, wenn die Gesellschaft mehrere Gläubiger hat und die Summe der 
(fälligen und nicht fälligen) Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Wert ihres Vermögens 
übersteigt. 

 
In beiden Fällen hat das Vertretungsorgan den Insolvenzantrag im Namen der Gesellschaft 
unverzüglich zu stellen, nachdem es Kenntnis von der Insolvenz der Gesellschaft in Form der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung erlangt hat bzw. unter Anwendung der gebührenden 
Sorgfalt hätte Kenntnis davon erlangen müssen. Wird der Insolvenzantrag verspätet oder gar nicht 
gestellt, kann das eine zivilrechtliche und strafrechtliche Haftung des Vertretungsorgans mit sich 
bringen.  

 
Nach der Neufassung kennt das tschechische Insolvenzrecht nur noch ein einheitliches Verfahren, 
welches sowohl die Liquidation als auch die Sanierung des Unternehmens zum Gegenstand haben 
kann. Die Unternehmensreorganisation wird dabei als Ziel des Insolvenzverfahrens angegeben. 
Dieses einheitliche Insolvenzverfahren (Insolvenční řízení) gliedert sich in drei Verfahrenstypen:  

 

 Konkursverfahren (Konkurs)  

 Reorganisationsverfahren (Reorganizace): gilt nur für Betriebe mit 
mehr als 100 Mitarbeitern oder einem Umsatz über 100 Mio. CZK. 
Bei einem kleineren Betrieb muss zumindest die Hälfte der Gläubiger 
zustimmen. 

 Entschuldungsverfahren (Oddlužení): gilt nicht für Unternehmer  
 

Zwischen den einzelnen Insolvenzverfahren ist stets ein Wechsel möglich. Dadurch kann flexibel 
reagiert und das wirtschaftlich sinnvollste Verfahren gewählt werden. Wesentliches Ziel ist es, 
funktionsfähige Unternehmen nicht zu zerschlagen, sondern zu erhalten. Dies soll vorrangig mit 
der Reorganisation erreicht werden. 

 
Auch die Interessen der Gläubiger (Věřitel) werden durch das neue Recht wesentlich besser 
geschützt. Gläubiger können beispielsweise den ernannten Insolvenzverwalter abberufen und 
einen neuen wählen. Darüber hinaus wird die Beteiligung der Gläubiger im eigentlichen 
Insolvenzverfahren durch die Gläubigerversammlung (Schůze věřitelů), den Gläubigerausschuss 
(Věřitelský výbor) und den Gläubigervertreter (zástupce věřitelů) gewährleistet. 

 
Besicherte Forderungen, bspw. durch Eigentumsvorbehalt: Hatten Gläubiger ihre Forderungen 
gesichert, werden sie aus dem Verwertungserlös des Pfandgegenstandes nunmehr zu 100% vorab 
befriedigt (§§ 167, 204, 298). 

 
Anmeldung von Forderungen: Ein Gläubiger kann seine Forderungen bereits vor der 
eigentlichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens, und zwar ab dem Zeitpunkt des Antrages auf 
Insolvenzeröffnung, anmelden. Bei der Forderungsanmeldung (Podání přihlášky) muss der 
Gläubiger alle Forderungen, auch die gesicherten, nicht fälligen oder bedingten, anmelden. Laut 
tschechischem Insolvenzgesetz und der EU-Verordnung 1346/2000 EG muss in einem Konkursfall 
auch jeder bekannte ausländischer Gläubiger vom Gericht zur Anmeldung seiner Forderung 
aufgefordert werden. Die Forderungsanmeldung hat in tschechischer Sprache in der vorgegebenen 
Frist auf einem vorgegebenem Formular zu erfolgen und muss beim zuständigen Insolvenzgericht 
vorgenommen werden. Dabei sind Entstehungsgrund und genaue Höhe der Forderung anzugeben 
sowie ggf. Dokumente vorzulegen, aus denen sich das Sicherungsrecht ergibt. Das Formular zur 
Anmeldung der Forderung (Přihláška pohledávky) kann in der Formulardatenbank unter 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR abgerufen werden.  
 
Laut der EU-Verordnung 1346/2000 EG besteht für ausländische Gläubiger die Möglichkeit, die 
Forderungsanmeldung auf andere Weise durchzuführen und es muss nicht das o.a. (recht 
komplizierte) tschechische Anmeldungsformular verwendet werden.  
 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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Im Artikel 42 der EU-Verordnung 1346/2000 ist dazu folgendes angegeben: Jeder Gläubiger, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat 
der Verfahrenseröffnung hat, kann seine Forderung auch in der Amtssprache oder einer der 
Amtssprachen dieses anderen Staates anmelden. In diesem Fall muss die Anmeldung jedoch 
mindestens die Überschrift "Anmeldung einer Forderung" in der Amtssprache oder einer der 
Amtssprachen des Staates der Verfahrenseröffnung tragen. Vom Gläubiger kann eine 
Übersetzung der Anmeldung in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Staates der 
Verfahrenseröffnung verlangt werden. 

 
„Anmeldung einer Forderung“ heißt in der tschechischen Sprache (einzige Amtssprache): Přihláška 
pohledávky 
 
Vertretungsvergabe 

Die Handelsvertretung wird in den §§ 2483ff des nBGB geregelt, entsprechende EU-Vorgaben 
wurden in das tschechische Recht umgesetzt. 
 
Die Vertretung ausländischer Firmen kann von jedem tschechischen Unternehmen, das im 
Handelsregister eingetragen ist, übernommen werden, aber auch von natürlichen tschechischen 
Personen mit dem entsprechenden Gewerbeschein.  
 
Arten von Vertretern 

Die Handelsvertretung kann entweder als ausschließliche oder als nicht ausschließliche 
Handelsvertretung vereinbart werden. Falls im Vertrag nicht ausdrücklich eine ausschließliche 
Handelsvertretung vereinbart wurde, ist die Handelsvertretung eine nicht ausschließliche 
Handelsvertretung.  
 

Vertretungsvertrag 

Durch den Vertrag über die Handelsvertretung verpflichtet sich der Handelsvertreter als 
unabhängiger Unternehmer langfristig für den Vertretenen eine Tätigkeit zu entwickeln, die auf den 
Abschluss einer bestimmten Art von Verträgen (Geschäften) gerichtet ist oder im Namen des 
Vertretenen und auf dessen Rechnung Geschäfte zu vereinbaren und abzuschließen. Der 
Handelsvertretervertrag muss schriftlich abgeschlossen werden, zu den wesentlichen Teilen des 
Vertrags gehören: 
 

 Bestimmung des Vertragsgegenstandes 

 Bestimmung des regionalen Wirkungskreises: Falls im Vertrag der regionale Wirkungskreis 
nicht bestimmt wird, kann der Handelsvertreter seine Tätigkeit in ganz Tschechien 
durchführen. 

 Bestimmung des persönlichen Wirkungskreises: Im Vertrag kann auch der Kreis von Personen 
festgelegt werden, gegenüber denen der Handelsvertreter seine Tätigkeit auszuführen hat. 

 Bestimmung der Dauer der Handelsvertretung: Der Vertrag über die Handelsvertretung kann 
sowohl für eine bestimmte Zeit abgeschlossen werden als auch für unbestimmte Zeit. Falls die 
Parteien keine bestimmte Vertragsdauer vereinbart haben, sei es ausdrücklich (z.B. für drei 
Jahre) oder durch Eingrenzung eines bestimmten Zwecks (z.B. im Zusammenhang mit der 
Realisierung eines bestimmten Projektes), wird davon ausgegangen, dass dieser Vertrag auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde. Falls der Vertrag über die Handelsvertretung auf 
bestimmte Zeit abgeschlossen wurde, erlischt er mit Zeitablauf. Richten sich die Parteien nach 
Ablauf dieser Zeit weiterhin nach diesem Vertrag, so ändert sich der Vertrag in einen auf 
unbefristete Zeit geschlossenen Vertrag.  

 Bestimmung der Kündigungsfrist: Einen Vertrag, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
wurde, kann jede der beiden Seiten kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat für das 
erste Jahr, zwei Monate für das zweite Jahr, drei Monate für das dritte Jahr und die weiteren 
Jahre des Vertrages. Kürzere Kündigungsfristen können nicht vereinbart werden. 
Die vereinbarte Kündigungsfrist darf für den Handelsvertreter nicht kürzer sein als für den 
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Vertretenen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, muss die Kündigungsfrist zum Ende des 
Kalendermonats enden. 

 Bestimmung des Entgeltes (Provision): Der Handelsvertreter hat Anspruch auf die Provision 
gemäß Vereinbarung, ansonsten entsprechend dem Brauch gemäß Ort oder Tätigkeit und Art 
der Ware, die vom Handelsvertretervertrag betroffen ist. Sollte es einen entsprechenden 
Brauch nicht geben, hat der Handelsvertreter einen Anspruch auf eine angemessene 
Entlohnung, die sich auf alle Umstände der erbrachten Leistung bezieht.  

 Bestimmung der Aufwandsentschädigung: Sofern der Handelsvertreter neben seinen 
Anspruch auf Provision auch Anspruch auf Aufwandsentschädigung in Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit haben soll, muss dies im Vertrag vereinbart werden. Anderenfalls wird dieser 
Aufwand in die Provision eingeschlossen. 

 Konkurrenzklausel – nachträgliches Wettbewerbsverbot: Im Vertrag kann eine 
Konkurrenzklausel vereinbart werden, durch die der Handelsvertreter gebunden werden kann, 
dass er für eine vereinbarte Zeit – maximal zwei Jahre nach Vertragsende – auf einem 
bestimmten Gebiet oder gegenüber einem bestimmten Personenkreis auf diesem Gebiet – 
keine Tätigkeit auf eigene oder fremde Rechnung ausüben darf, die Gegenstand der 
Handelsvertretung war oder die einen Wettbewerbscharakter zum Unternehmen des 
Vertretenen hätte. Eine Konkurrenzklausel, die dieser Bestimmung widerspricht, ist ungültig. 
Im Zweifel kann das Gericht eine Konkurrenzklausel, die den Handelsvertreter mehr 
beschränken würde, als dies für den Schutz des Geschäftsherrn notwendig ist, einschränken 
oder für ungültig erklären. 

 Rechtswahl und Gerichtszuständigkeit: Grundsätzlich kann das anzuwendende Recht frei 
gewählt werden. Es muss aber ein Bindeglied zwischen dem ausgewählten Recht und den 
konkreten Umständen vorhanden sein, sonst kann die Wahl vom nationalen Gericht 
zurückgewiesen werden.  

 Ausgleichsanspruch: Ob und in welcher Höhe ein Handelsvertreter bei seinem Ausscheiden 
einen Ausgleichsanspruch hat, hängt von zahlreichen gesetzlichen Voraussetzungen ab, von 
denen die Parteien nur zu Gunsten des Handelsvertreters abweichen können. Im Groben hat 
der Handelsvertreter im Fall der Beendigung des Vertrages ein Recht auf Entschädigung, 
wenn er für den Vertretenen neue Kunden gewann oder auf bedeutende Weise das Geschäft 
mit bestehenden Kunden entwickelte und der Vertretene wesentliche Vorteile hat, die aus dem 
Geschäft mit diesen resultieren die Bezahlung dieser Entschädigung gerecht ist, wenn 
sämtliche Umstände, insbesondere die Provision, die der Handelsvertreter verliert, in 
Erwägung gezogen werden. Die Höhe der Entschädigung darf eine Jahresprovision, die aus 
dem Jahresdurchschnitt der letzten fünf Jahre errechnet wird, nicht übersteigen; wenn der 
Vertrag kürzer als fünf Jahre dauerte, muss sie aus dem Durchschnitt für die gesamte 
Vertragsdauer errechnet werden.  

 
Arbeits- & Sozialrecht 

Das Arbeitsrecht in Tschechien wird durch das Arbeitsgesetzbuch Nr. 2002/2006 i.a.F. geregelt. 
Ein Arbeitsvertrag ist in schriftlicher Form abzuschließen. Er muss u.a. den Arbeitsort, die Art der 
Tätigkeit und den Tag des Arbeitsbeginns beinhalten. Die Probezeit beträgt maximal drei Monate. 
Die Wochenarbeitszeit beträgt in der Regel 40 Stunden. Es gibt genaue Regelungen zu Mittags-, 
Erholungs- und Wochenendpausen. Der Urlaubsanspruch pro Kalenderjahr beträgt mindestens 
vier Wochen (= 20 Arbeitstage). Sowohl die Kündigung durch den Arbeitgeber, als auch die 
Kündigung durch den Arbeitnehmer bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und ist der 
anderen Partei zuzustellen. Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer nur bei Vorliegen bestimmter 
gesetzlicher Kündigungsgründe kündigen. Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis ohne 
Nennung eines speziellen Kündigungsgrundes aufkündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 
grundsätzlich zwei Monate. 
 
Aufenthaltserlaubnis 

Im EG-Vertrag ist das grundsätzliche Recht der Unionsbürger verankert, sich vorbehaltlich 
gewisser Bedingungen auf dem Gebiet der Mitgliedsstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.  
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Durch das Ausländeraufenthaltsgesetz Nr. 326/1999 i.a.F. werden Ausländer in zwei 
Grundkategorien eingeteilt – in EU-/EWR Bürger und in andere Ausländer.  
 
EU-Bürger benötigen – unabhängig vom Aufenthaltszweck - keine spezielle 
Aufenthaltsgenehmigung. 
 
EU-Bürger, die beabsichtigen, sich länger als drei Monate in Tschechien aufzuhalten (z.B. wegen 
Beschäftigung, unternehmerischer Tätigkeit, Geschäftsführung, Studium etc.) sind berechtigt, aber 
nicht verpflichtet, eine Ausstellung der Bestätigung des vorübergehenden Aufenthaltes zu 
beantragen. Diese Bestätigung kann den Aufenthalt in der Tschechischen Republik in manchem 
erleichtern – bspw. beim Immobilienkauf - und er dient auch als Nachweis der Aufenthaltslänge in 
der Tschechischen Republik für einen eventuell späteren Daueraufenthaltsantrag. Der Antrag ist 
entweder bei der örtlich zuständigen Fremdenpolizei in Tschechien - in Prag oder bei der 
diplomatischen Vertretung im Ausland zu stellen.  
 
Ein EU-Bürger ist aber verpflichtet, den Ort des Aufenthalts in Tschechien binnen einer Frist von 30 
Tagen nach der Einreise der Fremdenpolizei zu melden, wenn die voraussichtliche 
Aufenthaltsdauer 30 Tage überschreitet. Diese Pflicht bezieht sich auch auf Familienangehörige 
eines EU-Bürgers, wenn sich diese in Tschechien aufhalten. Die Pflicht zur Meldung des 
Aufenthaltsorts entfällt, wenn diese Pflicht durch den Unterkunftgeber (z.B. bei Hotelaufenthalt) 
erfüllt wird.  
 
Staatsangehörige aus Drittländern benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn Sie in 
Tschechien arbeiten oder geschäftlich tätig sein wollen.  
 
Arbeitserlaubnis EU-Bürger 

Durch die Eingliederung in den Gemeinschaftsmarkt und in den freien Personenverkehr sind EU-
Bürger und ihre Familienangehörigen seit dem EU-Beitritt Tschechiens beim Zugang zum 
tschechischen Arbeitsmarkt den Einheimischen gleichgestellt. Das heißt, EU/EWR-Bürger und 
Bürger aus der Schweiz benötigen für eine Beschäftigung in der Tschechischen Republik 
keine Arbeitsgenehmigung, tschechische Arbeitgeber benötigen keine Erlaubnis zur 
Beschäftigung von Ausländern aus der EU/EWR und Schweiz. Daneben besteht für statistische 
Zwecke eine Evidenzpflicht für diese Arbeitnehmer beim Arbeitsamt, die durch den tschechischen 
Arbeitgeber zu erfüllen ist.   
 
Staatsangehörige aus Drittländern  

Wenn ein tschechischer Arbeitgeber einen Ausländer aus einem Drittland (also Nicht-
EU/EWR/Schweiz) beschäftigen möchte, so ist dies nur möglich, wenn der Ausländer eine sog. 
Arbeitnehmerkarte (zamestnanecka karta) oder eine sog. Blaue Karte (Modra Karta) hat. Beide 
Karten berechtigen gleichzeitig zum Arbeit und Aufenthalt in Tschechien, stellen also eine 
kombinierte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung dar. Die Blue Card wird nur bei 
hochqualifizierter Berufstätigkeit ausgestellt, d.h. eine Berufstätigkeit, die eine 
Universitätsausbildung oder eine höhere Fachausbildung (mit einer Regelausbildungsdauer von 
mindestens 3 Jahren) voraussetzt. 
 
Eine tschechische Firma, die in Tschechien einen Drittlandbürger einstellen will, muss beim lokal 
zuständigem Arbeitsamt die freie Stelle und die Charakteristik des Arbeitsplatzes melden und seine 
Zustimmung dafür geben, dass die Stelle im Zentralregister der offenen Stellen veröffentlicht wird.   
Sollte sich nach 30 Tagen niemand melden, kann der tschechische Arbeitgeber um die Erlaubnis 
zur Beschaffung eines ausländischen Arbeitnehmers ansuchen. Wenn sich ein ausländischer 
Arbeitnehmer bewirbt, kann dieser bei der Botschaft in seinem Heimatland um eine 
Arbeitnehmerkarte oder eine Blaue Karte ansuchen, Vorrausetzung ist, dass vorher ein 
Arbeitsvertrag zwischen zukünftigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgeschlossen wurde.  
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Detaillierte Informationen sind unter dem Link des tschechischen Arbeitsministeriums   
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/zam  sowie unter www.dienstleistungskompass.eu zu 
finden. 
 
Sozialversicherung, Sozialversicherungsabkommen 

Es gibt neben der Krankenversicherung drei Sozialversicherungssparten, für die sowohl vom 
Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer Beiträge zu leisten sind: Krankengeld-, Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung. Es besteht Pflichtversicherung. Die Sozialversicherung sichert dem 
Arbeitnehmer Sozialleistungen während einer Krankheit (Lohnersatz bzw. Krankengeld), bei 
Arbeitslosigkeit und in der Pension. Die Krankenversicherung ermöglicht die kostenlose 
Inanspruchnahme von ärztlicher Pflege und Medikamenten in dem Umfang, der von den 
Krankenkassen bekannt gegeben wurde. Insgesamt betragen die Sozialabgaben 45 % des 
Bruttolohns, wovon die Arbeitgeber 34,0 % zu tragen haben. Seit EU-Beitritt Tschechien gibt es 
kein spezielles deutsch-tschechisches Sozialversicherungsabkommen, da die Sozialversicherung 
durch direkt anwendbares EU-Recht geregelt wird. 
 
Bestimmungen für Entsendungen (bspw. Montagearbeiten) 

Es gilt EU-Verordnung 883/2004 i.a.F. und die EU-Durchführungsverordnung 987/2009 i.a.F.: Eine 
Person, die im Gebiet eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Staates oder der Schweiz von einem 
Unternehmen, dem sie gewöhnlich angehört abhängig beschäftigt wird und die von diesem 
Unternehmen zur Ausführung einer Arbeit für dessen Rechnung in das Gebiet eines anderen EU-
Mitgliedstaates, eines EWR-Staates oder der Schweiz entsendet wird, unterliegt weiterhin den 
Rechtsvorschriften des Entsendestaates, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 24 
Monate nicht überschreitet und sie nicht eine andere Person ablöst, für welche die 
Entsendungszeit abgelaufen ist. Bei einer Entsendung in einen EU-Mitgliedstaat - d.h. auch nach 
Tschechien - muss dem Arbeitnehmer das Formular A1 (früher: E 101) mitgegeben werden, das 
von den Sozialversicherungen in den jeweiligen Heimatländern ausgestellt wird. Das Formular 
bescheinigt, dass der Arbeitnehmer im EU-Heimatland versichert ist.  
 
Schiedsgerichtsbarkeit 

Durch die Überlastung der tschechischen Gerichte und die damit verbundene lange Prozessdauer 
kann es vorteilhaft sein, für den Fall von Streitigkeiten zwischen der deutschen Firma und dem 
tschechischen Geschäftspartner eine Schiedsgerichtsklausel in den Vertrag aufzunehmen. 
 
Tschechien hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu vollstrecken. 

 
Es kann daher im Vertrag mit Ihrem ausländischen Vertragspartner die Zuständigkeit der 
Internationalen Handelskammer (ICC) oder eines anderen Schiedsgerichts vereinbart werden.  
 
Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 
 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 
 
 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/zam
http://www.dienstleistungskompass.eu/
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Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Wilhelmstraße 43G, 10117 Berlin, Tel: 030 200 73 63-00, Fax: 030 200 73 63-69, Internet: 
www.iccgermany.de E-Mail: icc@iccgermany.de  
 

 In Tschechien kann das Schiedsgericht bei der Wirtschafts- und Agrarkammer der 
Tschechischen Republik nominiert werden. Namen und Adresse lauten wie folgt: Rozhodcí 
soud pri hospodárské komore CR a agrární komory CR, Dlouhá 13, CZ-110 00 Praha 1, Tel: 

222333340, Fax: 222333341, praha@soud,cz, http://de.soud.cz/  

 

BAYERISCHES AUSSENWIRTSCHAFTSANGEBOT 

Die bayerische Staatsregierung unterstützt in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern aus der 
Wirtschaft – insbesondere den Kammern und Verbänden – und Bayern International, die in Bayern 
ansässigen Unternehmen dabei, die Chancen der Globalisierung zu nutzen. Gerade dem 
Mittelstand, dem Rückgrat der bayerischen Wirtschaft, gilt das besondere Augenmerk. Auf seine 
Bedürfnisse zugeschnittene Förderprogramme und Aktivitäten helfen, neue Märkte im Ausland zu 
erschließen, Kontakte zu internationalen Partnern aufzubauen und Geschäfte abzuwickeln:  
 
 Messebeteiligungen 

 
 Delegationsreisen 

 
 Unternehmerreisen 

 
 Auslandsrepräsentanzen 

 
 Kooperations- und Markterschließungsprojekte 

 
 Exportinitiative des Bundes  

 
 Einstieg in den Export   

 
 Veranstaltungen 

 
 Go International 

 
 Bayern - Fit for Partnership  

 
 Delegationsbesuche  

 
 Finanzierungshilfen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Tipp! 
 

Das Förderprojekt „Export Bavaria 
3.0. – Go International unterstützt 

mittelständische bayerische 
Unternehmen beim Auslandsgeschäft 

mit seinem Drei-Stufen-Konzept: 
 

1. Untersuchung der 
Internationalisierungsfähigkeit des 

Unternehmens 
2. Erstellung eines individuellen 

Internationalisierungsplans 
3. Finanzielle Unterstützung bei der 

Umsetzung des Plans. 
Weitere Infos unter 

www.go-international.de 

 

 
 

 
Alle Informationen über aktuelle und länder-  

und branchenspezifische 
Förderprojekte finden Sie unter 

www.auwi-bayern.de/foerderung 

 

http://www.iccgermany.de/
mailto:icc@iccgermany.de
http://de.soud.cz/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/organisation-akteure-links/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/organisation-akteure-links/
https://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/messebeteiligungen/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/delegationsreisen/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/unternehmerreisen/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/auslandsrepraesentanzen/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/kooperationsprojekte/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/exportinitiativen-des-bundes/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/einstieg-in-den-export/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/veranstaltungen/
http://www.go-international.de/goi/inhalte/Home.html
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/fit-for-partnership/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/delegationsbesuche/
http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/finanzierungshilfen/
http://www.go-international.de/
http://www.auwi-bayern.de/foerderung
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INFORMATIONEN FÜR GESCHÄFTSREISEN 

 
Sowohl während der Vorbereitungen für Ihre Reise als auch während Ihres Aufenthaltes im 
Ausland stehen Ihnen die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer mit ihrem Service 
zur Verfügung. 
 
 
 Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer 
 Česko-německá obchodní a průmyslová komora 
 Vaclavske nam. 40 
 CZ-110 00 Prag 1 
 Tel.: +420-224 221 200 
 Fax: +420-224 222 200 
 E-Mail: info@dtihk.cz 
 Web: www.tschechien.ahk.de 
 
 
 
 Bayern Handwerk International GmbH 
 Repräsentanz des bayerischen Handwerks in Pilsen  
 Riegrova 1,  
 CZ - 30111 Pilsen 
 Tel.: +420-377 222 660 
 E-Mail: m.tomanova@bh-international.cz  
  g.wagner@bh-international.cz 
 Web: www.bh-international.de 
 
Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige 

Seit 21. Dezember 2007 ist Tschechien Mitglied des Schengenraums, d.h. es werden an den 
Grenzen keine Personenkontrollen mehr durchgeführt. Grundsätzlich müssen aber auch EU-
Bürger nach wie vor gültige Reisedokumente (Reisepass, Personalausweis) mitführen, Kontrollen 
finden stichprobenartig im Hinterland statt. 
 
Dos & Don’ts 

Die Tschechen als Angehörige einer kleinen, aber in der mitteleuropäischen Geschichte tief 
verwurzelten Nation schätzen es, wenn Ausländer erkennen lassen, dass sie sich mit Geschichte, 
Politik und Wirtschaft dieses Landes zumindest ansatzweise befasst haben. Zeigt man sich 
informiert und interessiert, so erntet man Pluspunkte. 
 
Geschäftliche Verabredungen für Montag früh oder für Freitagnachmittag sind – wenn überhaupt – 
so nur ausnahmsweise möglich, da Tschechen tendenziell die Freizeit am Wochenende sehr 
hochhalten. 
 
Tschechen sind sehr hierarchiebewusst. Ränge und Titel haben in Tschechien eine große 
Bedeutung. Akademiker werden häufig mit „pane inzenyre“ bzw. „pani inzenyrko“ (Herr bzw. Frau 
Diplom-Ingenieur), „pane magistre“ bwz. „pani magistro“ (Herr bzw. Frau Magister) oder aber – falls 
promoviert – mit „pane doktore“ bzw. „pani doktorka“ (Herr bzw. Frau Doktor) angeredet. Es ist 
daher ratsam, Titel und akademische Grade bei der Anrede seines tschechischen 
Geschäftspartners nicht zu ignorieren. 
 
Angesichts der Sprachbarriere, die im Direktkontakt zwischen Deutschland und Tschechen allzu oft 
besteht, wird oft vergessen, dass es zwischen Deutschland und Tschechien einige historische, 
kulturelle und mentale Gemeinsamkeiten gibt. Unterschiede in den Wertvorstellungen und 
Verhaltensweisen rühren oft daher, dass die tschechische Wirtschaft und Gesellschaft in der Zeit 

mailto:info@dtihk.cz
http://www.dtihk.cz/
mailto:m.tomanova@bh-international.cz
mailto:g.wagner@bh-international.cz
http://www.bh-international.de/


 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN in Zusammenarbeit mit AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA  

 

33 

nach dem II. Weltkrieg mehr als 40 Jahre lang zum Kommunistischen Ostblock gehört hatte. Und 
hier vieles noch nachwirkt, denn jede tief greifende Veränderung braucht seine Zeit.  
 
Bei der Kontaktaufnahme mit staatlichen und kommunalen Stellen ist häufig immer noch ein sehr 
formeller Weg zu beschreiten. Für Auskunftsansuchen oder Vereinbarung eines Gesprächstermins 
wird oft die Schriftform verlangt. 
 
Die Tschechen legen grundsätzlich viel Wert auf Höflichkeit. Zumindest anfangs geben sich viele 
Tschechen eher förmlich-zurückhaltend als betont legere, „Small Talk“ ist aber auch in Tschechien 
üblich. Auch auf korrekte Kleidung wird Wert gelegt. 
 
Deutsch ist in Tschechien häufiger die Verhandlungssprache bzw. die Umgangssprache in 
Geschäftsbeziehungen als in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern. Deutsch dominiert als 
Fremdsprache bei den Angehörigen der älteren Generation, bei der mittleren und jüngeren 
Generation ist es aber bereits Englisch. Im Zweifelsfall sollte bei Verhandlungen oder bei 
Besprechungen im größeren Kreis ein Dolmetscher herangezogen werden. Für ausländische 
Geschäftsleute, die häufiger nach Tschechien reisen oder sich dort längere Zeit aufhalten, ist das 
Erlernen der Landessprache in jedem Falle eine lohnende Investition, da dies von den Tschechen 
sehr positiv aufgenommen wird. 
 
Flugverbindungen 

Es gibt direkte Flugverbindungen von allen großen Flughäfen Deutschlands nach Prag. 
Transport vom Flughafen (Praha-Ruzyne) zum Stadtzentrum: Bus der Fluggesellschaft CSA oder 
Taxi, Fahrtzeit zirka 35 Minuten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Reisebüro. 
 
Bahnverbindungen 

Sowohl Fern- als auch Nahverkehrszüge fahren nach Tschechien. Der Pannonia-Express zum 
Beispiel fährt von Berlin nach Budapest über Dresden, Prag, Brno und Bratislava. Aus Frankfurt 
und München zweimal täglich, aus Berlin gibt es Züge nach Prag im 2-Stunden-Takt. Fahrzeiten: 
aus Berlin 4 1/2, aus München 6 1/2 Stunden, Hamburg (8 Stunden). Beispiele für Fahrpreise (hin 
und zurück, ca.): Berlin ca. 60 EUR, München ca. 60 EUR, Köln ca. 180 EUR. Ankunft am Praha 
hlavní nádrazí (Hauptbahnhof) oder im Praha-Holesovice (Vorstadt). 
 
Busverbindungen  

Es gibt regelmäßige Eurolines-Verbindungen aus mehreren deutschen Städten nach Prag. Weitere 
Informationen über Eurolines-Verbindungen sind bei den Eurolines-Generalvertretungen in 
Deutschland erhältlich: 
 
Deutsche Touring GmbH 
Am Römerhof 17, D-60486 Frankfurt/M.  
Tel: 069 7903501 
Web: www.deutsche-touring.com  
 
Hotels 

In den Sommermonaten und bei größeren Veranstaltungen (z.B. Messe Brünn) besteht 
Bettenknappheit, sodass eine zeitgerechte Reservierung über ein deutsches Reisebüro oder direkt 
im Hotel notwendig ist.  

 

Geschäftszeiten 

Bei Ämtern und Büros differierend von 8.00 bzw. 9.00 Uhr bis 16.00 bzw. 17.00 Uhr. 
Freitagnachmittagstermine sind schwer zu vereinbaren. Samstag ist in Büros generell arbeitsfrei. 
 
Keine gesetzlichen Ladenschlusszeiten, daher Geschäftsöffnungszeiten uneinheitlich, im 
Allgemeinen von 9.00 Uhr früh bis 18.00 oder 19.00 Uhr abends. Die großen Einkaufszentren und 

http://www.deutsche-touring.com/
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Supermärkte sind meist bis 21 Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. In den Städten 
haben sich die sog. „Nachtgeschäfte“ (vecerka) etabliert, die meist von den vietnamesischen 
Mitbürgern betrieben werden und in denen die Grundlebensmittel bis spät in die Nacht eingekauft 
werden können.  
 
Banken: zumeist Montag - Donnerstag von 08.00 bis 16.00 oder 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 
15.30 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen. Außerhalb der Banköffnungszeiten gibt es 
Geldwechselmöglichkeiten in allen internationalen Hotels und in zahlreichen Wechselstuben. 
Achtung auf die in Rechnung gestellten Spesen! Tschechisches Geld kann auch bei den 
zahlreichen Bankomaten mit Bankomatkarte oder Kreditkarte behoben werden. Zahlung mit Karte 
ist in Tschechien sehr beliebt und ist fast in allen Geschäften oder bei Dienstleistungen möglich.  
 
Feiertage (landesweit, in Tschechien gibt es keine regionalen Feiertage) 

Gesetzliche Feiertage: 1.Januar, Ostermontag, 1.+ 8.Mai, 5.+ 6.Juli, 28.September, 28.Oktober, 
17.November, 24.,25.+26.Dezember. Hauptferienzeit ist von Anfang Juli bis Ende August. 
 
Notrufe 

Europäische Notrufnummer: 112 
Notarzt: 155 
Stadtpolizei: 156 
Polizei: 158 
Feuerwehr: 150 
 
24-Stunden Autofahrerhilfsdienst 1230 und 1240 
 

Maße und Gewichte 

wie in Deutschland wird das metrische System verwendet  

 

Strom 

220 V 

 
Trinkgeld 

Durchaus üblich, gleiches Ausmaß wie in Deutschland (ca. 10 % vom Rechnungsbetrag). 

 

Post- und Telefongebühren 

Standardsendung bis 50 g: 16 CZK (innerhalb Tschechiens) und 27 CZK (EU und Drittstaaten). 
Homepage der tschechischen Post, auch englische Version. In Tschechien werden mobile 
Telefondienste von drei Mobilfunkanbietern angeboten: Telefonica O2, T-Mobile und Vodafone. Die 
einzelnen Gesellschaften bieten verschiedenste Pakete an und die Preise sind bei jedem Anbieter 
anders. Das Telefonieren im eigenen Netz ist günstiger als das Telefonieren in andere Netze. Die 
Anbieter bieten auch sog. Wertkarten für Kunden, die sich nicht binden wollen an.  
 

Durchschnittliche Aufenthaltskosten pro Tag 

Die Kosten eines Einbettzimmers inklusive Frühstück in Prag betragen zirka EUR 100 bis 200. Des 
Weiteren muss mit Aufenthaltskosten von ca. CZK 2.000 bis 2.500 (EUR 80 bis 100) gerechnet 
werden. Die gängigen Kredit- und Bankomatkarten werden fast überall problemlos akzeptiert.  

 
Zeitverschiebung 

keine gegenüber Deutschland 
 

https://www.ceskaposta.cz/
https://www.ceskaposta.cz/
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Lokale Verkehrsmittel 

Das öffentliche Transportsystem Tschechiens ist gut ausgebaut, verlässlich und effizient. In den 
Städten wird der lokale Nahverkehr durch Straßenbahn und Autobus gewährleistet, in Prag 
verkehren außerdem drei Metrolinien, welche die Innenstadt mit den Randgebieten verbinden. Die 
in den einzelnen Städten geltenden Fahrpreise können unterschiedlich sein (in Prag: Fahrscheine 
zu CZK 32 CZK für 90 Minuten, CZK 24 für 30 Minuten, CZK 110 für Tageskarte und CZK 310 für 
3-Tageskarte, nähere Informationen unter www.dpp.cz). Die Fahrkarten sind an 
Fahrkartenautomaten und Zeitungskiosken erhältlich.  
 
Taxi: Die Taxigebühren, die aus einer festen Grundgebühr (in Prag ca. CZK 40 Einstiegspreis und 
ca. CZK 6 Wartezeit/Minute) und einer Kilometerpauschale bestehen, sind nicht einheitlich geregelt 
und können daher in verschiedenen Orten und bei den einzelnen Anbietern unterschiedlich sein. 
Die Stadt Prag ist bemüht, die Taxidienstleistungen zu verbessern – die Kilometerpauschale wurde 
demgemäß mit einem Maximumpreis von CZK 28/km festgelegt. Die Preise müssen an der 
Karosserie wie auch im Wageninneren angegeben sein. Jeder Taxifahrer ist verpflichtet, auf 
Wunsch des Kunden eine Quittung über den bezahlten Fahrpreis auszustellen. Wir empfehlen, 
sich vor der Fahrt über den Fahrpreis zu informieren. In Prag gibt es seit August 2007 Taxistand-
Plätze mit der Bezeichnung „Fair Place“, diese Standplätze sind mit einer Tafel versehen, welche 
die Aufschrift TAXI und eine orangefarbene Hand mit nach oben gestrecktem Daumen und die 
weitere Aufschrift FAIR PLACE trägt. Die Standplatzverwalter garantieren einen ehrlichen Preis, 
eine sichere Fahrt, professionelle Lenker und eine hohe Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen. Durch diese Dienstleistung soll der Schutz gegen unehrliche Taxifahrer erhöht 
werden. Das Verzeichnis der „Fair Place“ Taxi-Standplätze finden Sie unter 
https://www.pragtaxi.de/taxi-standorte.htm. Ein Taxi kann bei einer Taxigesellschaft bis zu 24 
Stunden vor der Fahrt telefonisch bestellt werden. Empfehlenswerte Taxiagentur ist beispielsweise: 
AAA-Taxi 14014, 222 333 222, www.aaataxi.cz/, englische Homepage: http://www.aaataxi.cz/en/  
 
Kfz-Bestimmungen 

Deutscher Führerschein gültig. Am Steuer gilt strengstes Alkoholverbot  
(0,0 Promille). Es gilt Gurtpflicht sowie für Motorradfahrer Helmpflicht, es ist ganztags und 
ganzjährig mit Licht zu fahren. Kinder (kleiner als 150 cm, leichter als 36 kg) dürfen nur in 
Kinderautositzen befördert werden.  
 
Maut 

Generell ist in Tschechien die Benutzung der Autobahnen und Schnellstraßen sowie einigen 
ausgewählten Straßen 1. Ordnung für alle Kraftfahrzeuge außer Motorräder gebührenpflichtig. 
Der genaue Umfang des gebührenpflichtigen Straßennetzes und die Art der Mauterhebung hängen 
vom höchstzulässigen Gesamtgewicht (hzG) des Fahrzeugs ab: 
 
Die Maut für Kraftfahrzeuge mit einem hzG bis zu 3,5 t wird in Form eines Vignettensystems 
erhoben. Mautpflichtig sind grundsätzlich alle Autobahnen und Schnellstraßen; einzelne 
gebührenfreie Straßenabschnitte werden durch das Verkehrszeichen „Bez Poplatku“ angezeigt. 
 
Für Kfz bis zu 3,5 t hzG muss vor der Fahrt eine aus zwei Teilen bestehende Vignette gekauft 
werden, in der vom Lenker das Kfz-Kennzeichen einzutragen ist (immer auf beiden Teilen; bei Kfz 
mit Anhänger ist das Kennzeichen des Zugfahrzeugs einzutragen). Bei allen Vignetten mit einer 
Gültigkeitsdauer von unter einem Jahr muss außerdem das Datum angegeben werden. Die 
Vignette selbst wird auf die Innenseite der Windschutzscheibe geklebt (rechts unten), der zweite 
Teil muss für eventuelle Kontrollen aufbewahrt werden. Die Vignette ist an der Grenze oder im 
Land bei Tankstellen oder in Postämtern erhältlich 

 1 Jahr 31 Tage 10 Tage 

Kfz bis 3,5 t höchstes zulässiges 1.500 CZK 440 CZK 310 CZK 

http://www.dpp.cz/
https://www.pragtaxi.de/taxi-standorte.htm
http://www.aaataxi.cz/
http://www.aaataxi.cz/en/
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Für die 

Vignette für Fahrzeuge bis zu 3,5 t hzG gelten seit 2012 folgende Tarife (diese Tarife sollen auch 
2016 beibehalten werden) 
 
Für Fahrzeuge über 3,5 t hzG müssen vor der Fahrt registriert und mit der On-Board Unit (OBU, 
kleines elektronisches Registrierungsgerät) „premid“ ausgerüstet werden.  
 

Tempolimits: Pkw / Bus Pkw mit Anhänger Motorräder 

Ortsgebiet 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Landstraßen 90 km/h 80 km/h 90 km/h 

Autobahnen 130 km/h 80 km/h 130 km/h 

 

Die Höchstgeschwindigkeit für Autobusse auf Autobahnen richtet sich nach der technisch 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Autobusses und beträgt maximal 130 km/h. Bei Autobussen 
mit Anhängern hängt die zulässige Höchstgeschwindigkeit zusätzlich von der technisch zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit des Anhängers ab.  

 

Devisenvorschriften 

Seit 15. Juni 2007 müssen Reisende in und aus der EU mitgeführtes Bargeld ab 10.000 EUR (bzw. 
Gegenwert in anderen Währungen oder in anderen leicht konvertierbaren Währungen wie 
Inhaberschecks) bei den Zollbehörden deklarieren. Mit dieser EU-Verordnung soll ein 
gemeinsames EU-weites Kontrollsystem zur Überwachung der Bargeldströme in und aus der EU 
eingeführt werden.  
 
Mit der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (Nachfolger der Verordnung 2560/2001) über 
grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft wurden Unterschiede zwischen den 
Gebühren für grenzüberschreitende und solche für inländische Zahlungen in Euro abgeschafft. Sie 
gilt in allen EU-Mitgliedstaaten für alle Zahlungen in Euro. Grundsätzlich müssen demnach für 
Zahlungen über einen Zahlungsdienstleister (z.B. Ihre Bank) die Gebühren unabhängig davon sein, 
ob es sich um inländische oder grenzüberschreitende Zahlungen handelt. Die Verordnung gilt für 
alle elektronisch abgewickelten Zahlungen, darunter Überweisungen, Lastschriften, 
Geldabhebungen am Geldautomaten, Zahlungen per Kredit- und Debitkarte und Finanztransfers. 
Je nach Art der Zahlung können bestimmte Voraussetzungen gelten. So ist etwa für 
Überweisungen und Lastschriften bei Auftragserteilung die Angabe von IBAN und BIC erforderlich. 
Alle Mitgliedstaaten, die nicht der Eurozone angehören (also Tschechien), können die Anwendung 
dieser Verordnung dahingehend ausdehnen, dass für Zahlungen in Euro die gleichen Entgelte 
erhoben werden wie für Zahlungen in der Landeswährung. Im Einzelfall kommt es also auf die 
Konditionen der einzelnen Bankinstitute an, diese sind bei den einzelnen Banken direkt zu erfragen 
oder sind auf der Homepage des Bankinstituts zu finden.  
 

Zollvorschriften (Reisegepäck, Musterkollektion) 

In der EU gibt es keine Zollabfertigungen, ein Carnet ATA ist daher nicht erforderlich.  
ERGÄNZENDE AUSKÜNFTE 

zu Tschechien sind im Außenwirtschaftsportal Bayern unter www.auwi-bayern.de → Rubrik 
„Länder“ abrufbar. 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtgewicht (einschließl. Anhänger) 

http://www.auwi-bayern.de/
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WICHTIGE ADRESSEN 

 
 
 Deutsche Botschaft in Tschechien 
 Vlasska 19 
 118 01 Praha 1 
 Tel.:  +420-257 113 111 
 Fax:  +420-257 113 318 
 E-Mail:  info@prag.diplo.de   
 Web:  www.prag.diplo.de 
 
 
 
 Tschechische Botschaft in Deutschland 
  Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin  
  Tel.:  +49 30 226 38 0 
 Konsularischer Dienst: + 49 170 247 99 56 
  Fax:  +49 30 229 40 33 
  E-Mail:  berlin@embassy.mzv.cz 
  Web:  www.mzv.cz/berlin 
 
Die Adressen der General- und Honorarkonsulate in Deutschland finden Sie im Internet unter 
www.mzv.cz/berlin. 
 
 
 Österreichische Botschaft 
 Victora Huga 10 
 150 00 Praha 5  
 Tel.:  +420 257 090 511 
 Fax:  +420 257 316 045 
 E-Mail:  prag-ob@bmeia.gv.at   
 Web: www.bmeia.gv.at/prag  

 
 
 Schweizerische Botschaft 
 Pevnostni 7 
 16201  Praha 6 
 Tel.:  +420-220 400 611 
 Fax:  +420-224311 312 
 E-Mail:  pra.vertretung@eda.admin.ch  
 Web:  www.eda.admin.ch www.eda.admin.ch/prag 
 
 Tschechische Wirtschaftskammer 
 Hospodárská komora CR 
 Freyova 27 
 190 00 Praha 9 
 Tel:  266 721 300 
 Fax:  266 721 690 
 E-Mail:  office@komora.cz 
 Web: www.komora.cz 
 
 
Lokale Reisebüros 
 
 FISCHER sro  
 Na Strži 65/1702 
  140 62 Praha 4 

mailto:info@prag.diplo.de
http://www.prag.diplo.de/
mailto:berlin@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/berlin
http://www.mzv.cz/berlin
mailto:prag-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/prag
mailto:pra.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/
http://www.eda.admin.ch/prag
mailto:office@komora.cz
http://www.komora.cz/
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 Tel.:  +420 224 951 805 
 Fax:  +420 224 933 689  
 E-Mail: narodni@fischer.cz 
 Web:  www.fischer.cz 
 
 CK CEDOK 
 Na prikope 18 
 111 35 Praha 1 
 Tel.:  800 112 112, 224 197 111 
 Fax:  22224 4421 
 Web:  www.cedok.cz 
 
  
 PRAGUE SIGHTSEEING TOURS sro 
 Stepanska 61 – pasaz Lucerna 
 CZ-110 00 Praha 1 
 Tel.:  +420-222 314 661, 222 314 655 
 E-Mail:  pstours@pstours.cz, tours@cityrama.cz 
 Web:  www.pstours.cz  
 
 
Fluglinien 
 
 CZECH AIRLINES  
 CSA Gestin 
  V Celnici 5  
  110 00 Praha 1  
 Tel.:  +420-239 007 007 
 E-Mail:  call.centre@csa.cz  
 Web:  www.csa.cz  
 

 
 LUFTHANSA German Airlines 
 Flughafen Praha Ruzyne 
 Web:  www.lufthansa.com   
 

Dolmetschdienste 
 

 TA-Service 
 Hlinky 48 
 603 00 Brno 
 Tel.:  +420-543 211 134 
 Fax:  +420-543 211 134 
 E-Mail:  info@ta-service.cz   
 Web:  www.ta-service.cz   

 
 CHANEL CROSSINGS 
 Lazarska 8/13E 
 120 00 Praha 2  
 Tel.:  +420-210 215 310 
 E-Mail:  preklady@chc.cz 
 Web:  www.chc.cz   
 
 
 
 
 

mailto:narodni@fischer.cz
http://www.fischer.cz/
http://www.cedok.cz/
mailto:pstours@pstours.cz
mailto:tours@cityrama.cz
http://www.pstours.cz/
mailto:call.centre@csa.cz
http://www.csa.cz/
http://www.lufthansa.com/
mailto:info@ta-service.cz
http://www.ta-service.cz/
mailto:preklady@chc.cz
http://www.chc.cz/
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 Skřivánek s.r.o.  
 Na Dolinách 22 
 CZ 147 00 Praha 4  
 Tel.: +420 241 430 022, 602 327 890 
 Fax: +420-241 431 127 
 E-Mail: praha@skrivanek.cz 
 Web: www.skrivanek.cz 
 
 
Hotels 
 
  Grand Hotel Bohemia 
  Králodvorská 4 
  110 00 Praha 1 
  Tel.:  +420 234 608 111 
  Fax:  +420 234 608 877 
  E-Mail:  office@grandhotelbohemia.cz 
  Web: www.grandhotelbohemia.cz 
  
  
 K + K Hotel Fenix 
 Ve Smečkách 30 
 111 00 Praha 1 
 Tel.:  +420 225 012 000 
 Fax:  +420 225 012 999 
 E-Mail:  hotel.fenix@kkhotels.cz 
 Web:  www.kkhotels.com 
 
 
 K + K Hotel Central 
 Hybernska 10 
 110 00 Praha 1 
 Tel.:  +420 225 022 000 
 Fax:  +420 225 022 999 
 E-Mail:  hotel.central@kkhotels.cz 
 Web:  www.kkhotels.com 
  
 Hotel Diplomat 
 Evropská 15 
 160 41 Prag 6 
 Tel.:  +420 296 559 111 
 Fax:  +420 296 559 207 
 E-Mail:  info@diplomathotel.cz  
 Web:  www.vi-hotels.com  
 
 
 Andel’s hotel Prague 
 Stroupežnického 21 
 150 00 Praha 5 
 Tel.:  +420 296 889 688 
 Fax:  +420 296 889 999 
 E-Mail:  info@andelshotel.com  
 Web:  www.andelshotel.com 
  www.vi-hotels.com 
 
  
 

http://www.skrivanek.cz/
mailto:office@grandhotelbohemia.cz
http://www.grandhotelbohemia.cz/
mailto:hotel.fenix@kkhotels.cz
http://www.kkhotels.com/
mailto:hotel.central@kkhotels.cz
http://www.kkhotels.com/
mailto:info@diplomathotel.cz
http://www.vi-hotels.com/
mailto:info@andelshotel.com
http://www.andelshotel.com/
http://www.vi-hotels.com/en/andels-prague/
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 Falkensteiner Hotel Maria Prag 
 Opletalova 21 
 110 00 Praha 1402 
 Tel.:  +420 222 211 229 
 E-Mail:  maria.orag@falkensteiner.com  
 Web:  www.falkensteiner.com  
 
 
 Hotel Maximilian 
 Haštalská 14 
 110 00 Praha 1 
 Tel.:  +420 225 303 118 
 Fax:  +420 225 303 110 
 E-Mail:  reservations@maximilianhotel.com   
 Web:  www.maximilianhotel.com 
 
 
 Hotel International Brno 
 Best Western Premier 
 Husova 16 
 659 21 Brno 
 Tel.:  +420 542 122 111 
 Fax:  +420 542 210 843 
 E-Mail:  sales@hotelinternational.cz  
 Web:  www.hotelinternational.cz 
 
 Grandhotel Brno 
 Benešova 18/20 
 657 83 Brno 
 Tel.:  +420 542 518 136 
 E-Mail:  reservation@grandhotelbrno.cz 
 Web:  www.grandhotelbrno.cz 
 
 
 
Ärzte 
 
 
 GESUNDHEITSZENTRUM NA HOMOLCE 
 Roentgenova 2 
 150 00 Praha 5 - Motol 
 Tel.:  +420 257 271 111 (Vermittlung) 
 Ausländerabteilung: 257 272 144, 257 273 289 
 E-Mail:  hospital@homolka.cz  
 Web:  www.homolka.cz  
 
 
 CANADIAN MEDICAL CENTRE 
 Veleslavinska 30/1 
 160 00 Praha 6 
 Tel.:  +420 235 360 133 
 E-Mail:  cmc@cmcpraha.cz   
 Web:  www.cmcpraha.cz   
 
 
 

mailto:maria.orag@falkensteiner.com
http://www.falkensteiner.com/cs/hotel/prag
mailto:reservations@maximilianhotel.com
http://www.maximilianhotel.com/
mailto:sales@hotelinternational.cz
http://www.hotelinternational.cz/en/
mailto:reservation@grandhotelbrno.cz
http://www.grandhotelbrno.cz/
mailto:hospital@homolka.cz
http://www.homolka.cz/
mailto:cmc@cmcpraha.cz
http://www.cmcpraha.cz/
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 ZAHNKLINIK - Bereitschaft 
 Palackeho 5 
 110 00 Praha 1 
 Tel.:  +420 224 946 981 
 

LINKS 

Thema Link 

Büro des Präsidenten der Republik www.hrad.cz  
Amt der Regierung der CZ www.vlada.cz   
Außenministerium www.mzv.cz www.czech.cz   
Innenministerium www.mvcr.cz  
Ministerium für Industrie und Handel www.mpo.cz  
Finanzministerium www.mfcr.cz   
Justizministerium (auch 
Handelsregister-eintragungen und 
Insolvenzregister) 

www.justice.cz   

Tschechisches Statistisches Zentralamt www.czso.cz  
Tschechische Nationalbank www.cnb.cz   
Agentur zur Handelsförderung 
CzechTrade 

www.czechtrade.cz   

Agentur für Wirtschafts- und 
Investitionsförderung – Czechinvest 

www.czechinvest.org  
 

Wirtschaftskammer der CR www.komora.cz  
Wirtschaftskammer Brünn www.rhkbrno.cz    
Industrie- und Verkehrsverband CR www.spcr.cz  
Tschechische Rechtsanwaltskammer www.cak.cz  
Tschechische Steuerberaterkammer www.kdpcr.cz  
Branchenkatalog Europäische 
Datenbank 

www.edb.cz   

Wertpapierbörse Prag www.pse.cz  
Wirtschafts- und 
Geschäftsinformationen 

www.czech.cz  
www.businessinfo.cz   
www.doingbusiness.cz  

Tschechische Zentrale für 
Fremdenverkehr 

www.czechtourism.com   

Tschechische Eisenbahnen www.cd.cz   
Tschechische Suchmaschinen www.google.cz   

www.seznam.cz  
 

Zollverwaltung www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx  
Amt für Wettbewerbsschutz www.compet.cz  
Portal für die öffentliche Verwaltung www.portal.gov.cz  
Datenbank der öffentlichen 
Ausschreibungen 

www.vestnikverejnychzakazek.cz    

Gewerberegister www.rzp.cz  
Messekalender – Messe Brünn www.bvv.cz   
Immobilienserver www.sreality.cz   
  
 
 
 
 

http://www.hrad.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.czech.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.justice.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.cnb.cz/
http://www.czechtrade.cz/
http://www.czechinvest.org/
http://www.komora.cz/
http://www.rhkbrno.cz/
http://www.spcr.cz/
http://www.cak.cz/
http://www.kdpcr.cz/
http://www.edb.cz/
http://www.pse.cz/
http://www.czech.cz/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.doingbusiness.cz/
http://www.czechtourism.com/
http://www.cd.cz/
http://www.google.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
http://www.compet.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.rzp.cz/
http://www.bvv.cz/
http://www.sreality.cz/

